Unterlage 19.1.1

Stral3enbauverwaltung des Landes Niedersachsen
rGB Nienburg
A27-10-6826 /20-400 (AS 28 Walsrode-Sud)

Neubau Bauwerk 3352 (Unterfihrung der ,,Bohme*) und
Neubau Bauwerk 3353/54
(Unterfihrung der L 190 und Bahnstrecke)

FESTSTELLUNGSENTWURF

Erlauterungsbericht zum
Landschaftspflegerischen

Begleitplan

Aufgestellt

Nienburg, den 15.07.2019

Niedersachsische Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr
- Geschaftsbereich Nienburg —

im Auftrage: gez. Winkler



SiegAxelNLSTBV
Textfeld
Unterlage 19.1.1


Dm LlNDSCHULTE Erlauterungsbericht
A

Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

Inhaltsverzeichnis
A T a1 =TT AU o Lo RSP 4
11 Anlass und AUfgabENSTEIIUNG ........eeiii e 4
111 (= Vo [ 1 = U0 o TP ERRT 4
1.1.2 Anlass und Zielsetzung des BauvorNabens ............ooouiiiiiiiiii i 5
1.13 Beschreibung des BauvorNabens ............oooiiiioiiiiiiee ettt 5
1.2 MethodiSChe VOrgENENSWEISE .......ccoiiiiiiieiie et e e e e e e e e s e st re e e e e e e e annnes 7
2 Bestandserfassung uUnd -DeWertUnNg........coo oo 8
2.1 Y11 o o [ G PR SOTPPPRRPTN 8
2.1.1 Definition und Begruindung der planungsrelevanten Funktionen ............ccccccoovviiienieeniniiinnenn, 8
21.2 Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen............ccccccoecoeeeiiienennnne. 14
2.1.2.1  Planzen UNA TIEIE......uiiii ittt et e e e s nbae e e e snnaeee s 14
FZ 0 St R = 10 (o] o {1 ] (T [PPSR 14
2.1.2.1.2 HabItatfUNKLION ....oooiiiiiie et e e 21
B N = To To [ o TR OO PPPPPUPPP 23
2.0.2.3 WSS ...ttt e e e e e e — e e et e e e e e e b b e e e e e e e e e e e annraaees 25
2.1.3 Ubergeordnete PIANUNGEN .........c.c.eoueiueeeeeeeeeee e te et te et teeveete e seetesaesaeeeaesaeeaeeaens 28
3 Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen........cccoccceeeviieeiiniieee v 29
3.1 Briickenbautechnische Vermeidungsmalnahmen ............cccooiiiiii i 29
3.2 Vermeidungs- und Schutzmaf3nahmen bei der Durchfihrung der BaumafRnahme.............. 30
4  Konfliktanalyse / EINgriffSermittiung ......ooooooiiiiiiee e 37
4.1 MethodiSChe VOrgENENSWEISE ........uuui s 37
411 Wirkfaktoren und WIrkintENSITALEN ..........coiiiiiiiiiiiiee e 37
4.1.2 Prognose der BeeiNtrAChtIGUNG........ooiuriiiieie ettt e e e braee e e e e e senbraees 38
4.1.2.1  PlaNZen UNd TIEIE ...t 39
o = T To 1= o I PP OTPPR 40
e T VA 11 < PR 41
4.2 Zusammenfassung der BeeintraChtiQUNQEN .............evvvviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesenenenes 41
5  MaBNahmenpPlanUNg ...ttt e e et e e e e sbee e e e s nte e e e eenneeeeeaneeeaeann 43
5.1 Ableiten des MaRBnahmenkoNZeptes ..o 44
5.2 Y= TR g =L o g LT a0 ] o= £ (o o | SRR 46
6 Gesamtbeurteilung des EiNGriffS ... 47
A O V= =T A= =T o o L SRS 54

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx I



D% LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27
Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Bezugsraum an der BONMEDIUCKE...........c.uviiiiiiee e 9
Tabelle 2: Charakteristik BEZUGSIaUM 1 ........cooiiiiiiiiiiiiiiee s eciiieeee e e e e s s ee e e e e s s snneeeeeeeeeesnnnne 10
Tabelle 3: Bewertung der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen ..........ccccocceeeennee 19
Tabelle 4: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Biotopfunktion ..............c..c.cc...... 21
Tabelle 5: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Habitatfunktion .......................... 23
Tabelle 6: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Boden..........ccccccovvcviieeineeeiiinns 25

Tabelle 7:Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Grundwasserschutzfunktion....... 26

Tabelle 8: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Oberflachengewasser ............... 28
Tabelle 9: Ubersicht VermeidungSmaRnahmen............cc.cceueeiuereeeieeeeeeee e 36
Tabelle 10: Ubersicht tiber die Wirkfaktoren des VOrhabens .............c.ccooveeveiieeieececeeseeeiea 37
Tabelle 11: KONflIKIVErZEICHNIS .....ccoiiiiii e sbee e e enes 42
Tabelle 12: Ubersicht der MaBNahmeN............cccciiveuiiueieieeieeeieiete ettt eae s 46
Tabelle 13: Kompensationsbedarf Funktionsbereich Tiere und Pflanzen .............cccccoveeiiini, 48
Tabelle 14: Vergleichende Gegenlberstellung..........c..ueeiveee e 52

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lage der Brickenbauwerke (UnmalRstabliCh) ..........ccccuviviiiieeiiiicee e 5
Abbildung 2: Geplantes Brickenbauwerk 3352........cccuuiiiiiiiiiiiiiee e 6
Abbildung 3: Geplantes Brickenbauwerk 3353/54 ...........uuuiiiiieeiiiiciiieee e enaeeee e 6
Abbildung 4: Bodentypen im Untersuchungsgebiet............ocovviiiiiiiiiiiie e 24
Kartenverzeichnis

Unterlage 19.1.2 Bestands- und Konfliktplan, 1 Blatt, M 1 : 2.000

Unterlage 9.1 MaRnahmenplan, 1 Batt, M 1 : 2.000

LP298 2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 1


file://///servere/tiefbau$/Projektdaten/VP/555-599/VP578_A27_UF_Böhme_und_UF_L190_und_Bahn_NLSTBV_Verden/10_BAP/01_Bericht/LBP_neue%20RE/LP298_2019-02-20_U19.1.1_LBP.docx%23_Toc3454120
file://///servere/tiefbau$/Projektdaten/VP/555-599/VP578_A27_UF_Böhme_und_UF_L190_und_Bahn_NLSTBV_Verden/10_BAP/01_Bericht/LBP_neue%20RE/LP298_2019-02-20_U19.1.1_LBP.docx%23_Toc3454123

D% LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

Verzeichnis der landschaftsplanerischen Entwurfsunterlagen

Unterlage Nr. Bezeichnung Mal3stab
9 Landschaftspflegerische MalRnahmen
9.1 - Maflinahmenplan 1:2.000
9.2 - MalRnahmenblatter
9.3 - Vergleichende Gegeniiberstellung
19 Umweltfachliche Untersuchungen
19.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan
19.1.1 Erlauterungsbericht
19.1.2 Bestands- und Konfliktplan 1:2.000
19.2 - Artenschutzbeitrag
19.2.1 Erlauterungsbericht
19.2.2 Faunistische Gutachten

LP298 2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 1



Dm LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan behandelt den Neubau der Briickenbau-
werke 3352 und 3353/54 an der A 27 zur Unterfihrung der Bohme sowie der L190.

Die beabsichtigten Bauvorhaben kénnen erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen der Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verursachen; es ist daher im Sinne
des § 13 und § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und des § 5ff Niedersachsisches Aus-
fuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) als Eingriff zu werten und unter-

liegt somit den Bestimmungen der Eingriffsregelung des BNatschG und des NAGBNatSchG.

In einem Fachbeitrag sind die Auswirkungen des Eingriffs auf Natur und Landschaft, Moglichkeiten
der Vermeidung von Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des
Landschaftsbildes sowie von ihm vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen zu beschrei-

ben und soweit erforderlich in Planen darzustellen (§ 17 BNatSchG).

Nach dem Vermeidungsgrundsatz der Eingriffsregelung ist der Verursacher eines Eingriffs zu-
nachst verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen
(8 15 Abs. 1 BNatSchG).

Bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft ist der Verursacher verpflichtet, diese un-
vermeidbaren Beeintrachtigungen durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG).

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist unmittelbar fiir die Bewaltigung der Eingriffsre-
gelung geman 8§ 15 ff BNatSchG verantwortlich und liefert wesentliche Angaben nach § 6 Abs. 3
und 4 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) (sh. Unterlage 19.1). Parallel
wird eine FFH-Vertraglichkeitspriifung (FFH-VP) (sh. Unterlage 19.3) und ein Artenschutzbeitrag
nach 88 44 und 45 BNatSchG erarbeitet (sh. Unterlage 19.2).

1.1.1 Lageim Raum

Das zu erneuernde Briickenbauwerk ist Bestandteil der A 27 und liegt stidlich der Stadt Walsrode

im Bereich der Anschlussstelle Walsrode Sid (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Lage der Brickenbauwerke (unmafRstablich)

1.1.2 Anlass und Zielsetzung des Bauvorhabens

Der Neubau der vorhandenen Briickenbauwerke ist aufgrund neuer europdischer Richtlinien erfor-
derlich. Die vorhandenen Bauwerke i.Z.d. BAB A27 Uber das Bohmetal und die L190 bei Walsrode
entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen in Hinsicht auf den Stralenquerschnitt und

die Tragfahigkeit.

1.1.3 Beschreibung des Bauvorhabens

Im Einzelnen sind die Beschreibung bzw. technische Gestaltung der Bauvorhaben dem Briicken-
bauentwurf zu entnehmen. Im Folgenden werden nur die wesentlichen bautechnischen Grundla-

gen dargestellt.
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Brickenbauwerk 3352

Bei dem geplanten Brickenbauwerk handelt es sich um eine Spannbetonplattenbalkenkonstruk-
tion in Ortbetonbauweise. Hierbei ist je Richtungsfahrbahn eine dreifeldrige langsvorgespannte

Balkenbriicke in Ortbetonbauweise vorgesehen.
Die Widerlager sind als flach gegriindete Kastenwiderlager mit Fliigeln geplant.

Die Grundung der hochgesetzten Widerlager erfolgt durch Flachgriindung im bestehenden Damm
der BAB 27. Die Mittelpfeiler werden im Schutz eines Spundwandkastens auf die vorhandenen
Rammpféhle ebenfalls flach gegrindet.

anserabsss onog Gel 19, Blatt 2 Ansicht M.1:200
Fillung aus 8nm gelochtes Aluminiunblech -
Lochgriibe 20mm, s=S0mm (horiz. und vertikal)

Farbe wie Gelinder

Entwiisserungsleitung i
elustischer Robrverbindung
in Obergongsbereich

In den Fligelbereichen ist ein Abreiflen der Lingsentwisserungsleifung durch Dilafafion,
Verdrehung und unferschiedliche Setzungen zwischen Uberbau, Widerloger und Hinterfillung
durch geeignete konsiruklive Mainohmen zu vermeiden!

Abbildung 2: Geplantes Brickenbauwerk 3352

Brickenbauwerk 3353/54

Das geplante Brickenbauwerk ist als Zweifeld-Bauwerk vorgesehen. Das Brickenbauwerk besteht
aus zwei getrennten Uberbauten sowie aus kastenférmigen Widerlagern, die im Bereich des Mit-
telstreifens durch eine Raumfuge geteilt werden. Die Uberbauten sind als zweistegige, langst vor-
gespannte Stahlbeton-Plattenbalken geplant. Die Herstellung des Uberbaus erfolgt in zwei Bau-

phasen (je Teilbauwerk eine Bauphase).

etiteronschuss sealog Gel 19, Blatt 2 Ansicht  M.1:100
Fulleng cus 8mm gelechtes ALuminkumblech -_—
lochgriBe 20mm, s«50mm (horiz. und verfikol)

Forbe wie Gellinder

Abbildung 3: Geplantes Brickenbauwerk 3353/54
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1.2 Methodische Vorgehensweise

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan wird nach den methodischen Ansatzen der
»Richtlinien fiir die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straftenbau® des BMVBS (2011) und
den Anwendungshinweisen ,Anwendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei StralRenbauprojekten in
Niedersachsen® der NLStBV erarbeitet. Hiernach ergeben sich im Wesentlichen vier aufeinander

aufbauende Arbeitsschritte:
e Planungsraumanalyse
e Bestandserfassung

e Konfliktanalyse

e  Malnahmenplanung.

Neben den etablierten Arbeitsschritten der landschaftspflegerischen Begleitplanung (Bestandser-
fassung, Konfliktanalyse einschlielich Vermeidung und MaRnahmenplanung) dient die Planungs-

raumanalyse als vorgeschalteter Arbeitsschritt der Festlegung des Untersuchungsrahmens.

Die Planungsraumanalyse ist eine fachplanerische Relevanzprifung, in der die Inhalte und Aufga-
benstellungen des landschaftspflegerischen Begleitplans festgelegt und somit die zentralen Wei-

chen fir die weitere Planung definiert werden.

Basis der methodischen Vorgehensweise ist die projektspezifische Ermittlung der planungsrele-
vanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die

hiermit einhergehende Abgrenzung von Bezugsraumen.

Aufgrund des Wirkungsgefiiges kdnnen Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes / des
Landschaftsbildes voneinander abhéngen und sich gegenseitig voraussetzen. Somit muss auch
nicht jeder Bestandteil im Einzelnen erfasst sein, um die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Systems abzubilden. Bestimmte, als planungsrelevant identifizierte Funktionen indizieren somit

andere und stehen stellvertretend flr diese Indikationsprinzip.

Mit der Abgrenzung von Bezugsrdumen erfolgt eine Gliederung des betroffenen Naturraums. Die
unterschiedlichen Landnutzungsformen / Nutzungstypen, die unsere Kulturlandschaft prégen, wei-
sen i.d.R. auch unterschiedliche Funktionen bzw. Funktionsqualitdten im Naturhaushalt auf. Daher
kénnen sich die relevanten Funktionen und Strukturen zwischen den einzelnen Bezugsraumen

durchaus unterscheiden.

Die Beurteilung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes erfolgt auf der Grundlage der Bezugsraume und deren maRRgebende Funktionen und Struk-
turen. Sie sind zentraler Bestandteil aller Arbeitsschritte des LBP. Die Bestandserfassung ermittelt

innerhalb der jeweiligen Bezugsraume die fiir die Planung relevanten Funktionen und Strukturen

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 7
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im Einzelnen. Die Konfliktanalyse prognostiziert hierauf aufbauend die Beeintréachtigungen der be-
trachteten Funktionen innerhalb der abgegrenzten Bezugsrdume. Die Mal3nahmenplanung (das
MaRnahmenkonzept) leitet die zu entwickelnden Funktionen und Strukturen ab, die zur Wiederher-
stellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im

Bezugsraum (oder vergleichbaren Bezugsraumen) funktional erforderlich sind.

Die Auswahl der relevanten Funktionen und die Abgrenzung von Bezugsraumen ist Teil eines ite-
rativen Planungsprozesses, der von der Planungsraumanalyse Uber die Bestandserfassung und
Konfliktanalyse bis zur MaRnahmenplanung einer regelmaRigen Uberpriifung und ggf. erforderli-

chen Anpassungen unterliegt.
2 Bestandserfassung und -bewertung

2.1 Methodik

2.1.1 Definition und Begrindung der planungsrelevanten Funktionen

Im betroffenen Landschaftsraum sind die Funktionen und Strukturen auszumachen, die wegen ih-
rer Leistungs- und Funktionsfahigkeit und einer sich daraus ableitenden Schutzwiirdigkeit von
maRgeblicher Bedeutung fur den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild sind. Folgende Natur-

gutfunktionen werden unterschieden

Biotopfunktion/ Biotopverbundfunktion

e  Habitatfunktion fuir wertgebende Tierarten

e Natirliche Bodenfunktionen

e  Grundwasserschutzfunktion

e Regulationsfunktion von Oberflichengewasser

e klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion

e Landschaftsbild / landschaftsgebundene Erholungsfunktion

Bei der Auswahl der planungsrelevanten Funktionen ist neben deren Bedeutung und Schutz-
wirdigkeit im Betrachtungsraum die Frage zu beantworten, ob die pragenden Funktionen und
Strukturen tUberhaupt von den Wirkungen des Bauvorhabens betroffen werden. In der weiteren

Betrachtung kdnnen daher Funktionen und Strukturen ausgeschlossen werden, die

e von den Wirkungen des Vorhabens voraussichtlich nicht erreicht werden,
e gegeniber den Wirkungen des Vorhabens i.d.R. eine geringe Empfindlichkeit aufweisen
e oder bei denen keine Beeintrachtigung anzunehmen ist, weil die auslésenden Wirkfaktoren

fehlen.

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 8
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Funktionen, bei denen bereits die fachliche Grobabschéatzung erkennen lasst, dass Beeintrachti-
gungen auszuschlieen sind (z.B. Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit bei niedrigen
Grundwasserstanden und bindigen Deckschichten oder klimatische Ausgleichsfunktion bei fehlen-

den Dammbauwerken), werden nicht weiter berticksichtigt.

Fur die Erfassung und Bewertung des Eingriffes sind die Wirkungen des Vorhabens in einem jeweils
aussagekraftigen grol3raumigeren funktionalen Kontext zu sehen, der Uber die Betroffenheit einer
einzelnen Struktur (Biotoptyp oder Bodentyp) hinausgeht und sich eher auf einen Landschaftsaus-
schnitt bezieht. Die Bezugsrdume kennzeichnen den Zusammenhang von Lebensrdumen fir
Pflanzen und Tiere aufgrund von Ubereinstimmenden, ahnlichen oder sich erganzenden Standor-
teigenschaften (Trophie und Landschaftswasserhaushalt) bzw. der Art und Intensitat anthropoge-
ner Nutzungen. Die Bezugsraume orientieren sich i.d.R. an gréReren Biotopkomplexen, faunisti-
schen Lebensrdumen oder Landschaftsbildeinheiten. Sie sind nicht als starre Grenze zu verstehen.
Sie konnen Wechsel- und Funktionsbeziehungen mit entsprechenden Ubergangen zu angrenzen-

den Bezugsraumen aufweisen.

Im vorliegenden Untersuchungsraum ergibt sich aufgrund der naturraumlichen Gegebenheiten im
Zusammenhang mit der nur geringen VorhabensgrofRe ein Bezugsraum, der als ,Naturnahes Fliel3-
gewasser mit standortgerechten Gehdolz- und Offenlandbiotopen einschlief3lich parallel verlaufen-

der Landesstral3e L 190 bezeichnet wird.
Fur den Bezugsraum ist zu klaren,

¢ welche wesentliche(n) Funktion(en) und Struktur(en) den Raum pragt/pragen,
o welche anderen Funktionen und Strukturen dartber mit abgebildet werden und

¢ welche Funktionen und Strukturen aufgrund ihrer geringen oder fehlenden Bedeutung ausge-

blendet werden kénnen.

Tabelle 1: Bezugsraum an der Béhmebriicke

Nr. Bezeichnung

Naturnahes FlieRgewédsser mit standortgerechten Ge-
1 h6lz- und Offenlandbiotopen einschliel3lich parallel ver-
laufende LandesstraRe L 190

Der Bezugsraum wird in den folgenden Kapiteln hinsichtlich der planungsrelevanten Funktionen
naher beschrieben. Die planungsrelevanten Funktionen im oben genannten Bezugsraum sind zum

Teil auch im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) dargestellt.

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 9
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Tabelle 2: Charakteristik Bezugsraum 1

Nr. des Bezugsraums

1

Bezeichnung des Bezugsraumes

Naturnahes FlieRgewdasser mit standortgerechten Gehé6lz- und
Offenlandbiotopen  einschliel3lich  parallel verlaufender
Landesstrafl3e L 190

Kurzbeschreibung des Bezugsraumes

Lage

Der Bezugsraum liegt in der Gemeinde Walsrode, sudlich der Stadt Wals-
rode an der BAB A 27 im Bereich der Anschlussstelle Walsrode Sud.

Naturraum

Der Untersuchungsbereich liegt in der naturrdumlichen Region 6 ,Weser-Al-
ler-Flachland“ direkt an der Grenze zur Region 5 ,Lineburger Heide und
Wendeland®. Das Weser-Aller-Flachland besteht im hier vorliegenden nordli-
chen Teil aus Urstromtélern. Neben Acker und Grunland haben auch Walder
erhebliche Flachenanteile, wobei im sandigen Norden Kiefernforste vorherr-
schen (Drachenfels 2010: 250f).

Innerhalb der oben beschriebenen naturraumlichen Region liegt der Untersu-
chungsraum in der naturraumlichen Einheit ,Dishorner Sande” (627.32). Die-
ses Gebiet zeichnet sich durch grof3e zusammenhangende Waldgebiete
ohne Siedlung und nur geringer Verkehrsbelastung aus. Im Norden reicht die
Region bis zur A27 und im Osten bzw. Siden bis zur A7 bzw. zur Ortslage
von Hodenhagen. Die Gebiete der Ahrensheide und der Krelinger Heide sind
zwar sehr ruhig und abgeschieden, allerdings besteht die Landschaft fast
ausschlieBlich aus Nadelholzforsten (Landkreis Heidekreis 2013).

Der Untersuchungsraum befindet sich in der atlantischen biogeografischen
Region sowie in der Rote Liste-Region ,Westliches Tiefland“ (Drachenfels
2010: 250f).

Nutzung

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um ein Gebiet, das unter an-
derem durch die Landesstrafl3e L190 sowie durch die querende BAB A 27
gepragt ist. StraRenbegleitend finden sich Uberwiegend Gehdlzbestande
aus standortgerechten Gehdlzen. Nordéstlich des bestehenden Briicken-
bauwerks sind darlUber hinaus intensiv genutzte Grunlandflachen vorhan-
den; wahrend sich siidwestlich tberwiegend Ackerflachen erstrecken.

Zudem handelt es sich bei dem Untersuchungsgebiet um das FFH-Gebiet
,Bohme* (EU-Kennzahl: 2924-301), welches von der BAB A 27 von Sudost
nach Nordwest gequert wird. Das naturnahe Flie3gewasser die ,B6hme*
(FFH-LRT 3260) flieRt von Norden nach Suden und ist durch standortge-
rechte Geholz- und Offenlandbiotope gepragt. Wahrend im Stiden neben
kleinflachig ausgepragten bodensauren Eichenwéldern (FFH-LRT 9190)
Acker- und Grinlandflachen vorherrschen, ist der Norden des Untersu-
chungsgebietes durch Waldbestande gepragt. Neben Erlen- und Eschen-
waldern (FFH-LRT 91EO*) sind ebenfalls Stieleichen- und Hainbuchenwal-
der (FFH-LRT 9169) sowie forstlich genutzte Waldbestande aus Nadelge-
hdlzen vorhanden.

Beschreibung der Naturguter/Funktionen

Pflanzen, Tiere, biolo-
gische Vielfalt

- Biotopfunktion
- Habitatfunktion
- Biotopverbund-

Biotope:

Im Nordosten des Untersuchungsgebietes sind artenarme Intensivgriinlander
(Gl) vertreten, die zum Teil mit Heckenstrukturen (HFM) und Baumreihen
(HBE) durchsetzt sind. Im Osten schlie3en sich grof3flachige Ackerflachen (A)
an.
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~—1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

Nr. des Bezugsraums

1

Bezeichnung des Bezugsraumes

Naturnahes FlieRgewdasser mit standortgerechten Gehé6lz- und
Offenlandbiotopen  einschliel3lich  parallel verlaufender
Landesstrafl3e L 190

funktion

Westlich des Untersuchungsgebiet befinden sich ebenfalls Uberwiegend
Ackerflachen (A) sowie artenarme Intensivgrinlander (Gl); kleinflachig aus-
gebildete seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen (GN).

Westlich der L190 befinden sich in den Innenflachen der Autobahnauf- und -
abfahrten Uberwiegend Geholzbestédnde aus standortgerechten Gehdlzen
(HPS).

Entlang der Autobahn BAB A 27 im gesamten Untersuchungsgebiet sind
beidseits ebenfalls Gehoélzbestande aus standortgerechten Gehdlzen (HPS)
vorhanden.

Im Sludosten des Untersuchungsgebietes werden die Gehdlzbestande von
Fichten (WZF)- und Kiefernforst (WZK) abgeltdst. Auch im Nordwesten sind
vorwiegend Walder aus Erlenbestédnden (WA), auch Fichten (WZF)- und Kie-
fernforst (WZK) vorhanden.

Gliedernde Gehdlzstrukturen im gesamten Gebiet bestehen vorwiegend aus
verschiedenen Hecken (HFM), Einzelbaumen (HBE), Naturnahen Feldgehdél-
zen (HN) und sonstigen standortgerechten Gehdlzbestanden (HPS).

Die Autobahn quert das FlieRgewasser ,Bohme*, die als maRig ausgebauter
Fluss (FV) im Untersuchungsgebiet vertreten ist. Darliber hinaus ist das Plan-
gebiet durch kleinere Gewasserstrukturen in Form von Grében (FG) gepragt.

Entlang von Gehoélzstrukturen und Stra3en haben sich im gesamten Gebiet
halbruderale Gras- und Staudenfluren (UH) ausgebildet.

Das Plangebiet ist neben der Autobahn (A 27) (OVA) durch weitere Stral3en
(L 190) (OVS), unbefestigte Wege (OVW) und Gleisanlagen (OVE) gekenn-
zeichnet.

Im Wesentlichen sind damit Vorkommen von Biotopen der Wertstufen < Il zu
verzeichnen. Ein Teil der Geholzbestdnde, Griinlandstrukturen sowie das
FlieRgewasser ,Béhme* erreichen die Wertstufe IV / V.

Tiere:

Vorkommen von Végeln, Fledermausen, Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfal-
ter, Heuschrecken, Makrozoobenthos und Fischotter.

Pflanzen:

Vorkommen weit verbreiteter Arten; seltene bzw. gefahrdete Arten
wurden nicht festgestellt.

Biologische Vielfalt / Biotopverbund

Landwirtschaftliche Flachen und Gehdlzstrukturen mit besonderer Lebensraum-
funktion flr verschiedene Tierarten, lineare/ dkologische Verbindungsfunktion
der Gewasser, Vernetzungsfunktion der Gehdlzstrukturen, insbesondere der
gréBeren zusammenhangenden Walder.

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 11




E% LINDSCHULTE

Ingenieure + Architekten

A

Erlauterungsbericht
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Nr. des Bezugsraums

1

Bezeichnung des Bezugsraumes

Naturnahes FlieRgewdasser mit standortgerechten Gehé6lz- und
Offenlandbiotopen  einschliel3lich  parallel verlaufender
Landesstrafl3e L 190

Boden, Wasser, Luft,
Klima

- Biotische Lebens-
raumfunktion

- Speicher- und
Reglerfunktion

- Grundwasser-
schutzfunktion

- Retentionsfunktion

- Lufthygienische
Ausgleichsfunktion

Landschaft
- L'bildfunktion

- Erholungsfunktion

Boden:

Im Bezugsraum kommen als Bodentypen Podsol, Podsol-Gley, Gley-Podsol
sowie Gley mit Niedermoorauflage vor. Die grundwassergepragten Boden
sind aufgrund ihrer Verndssung von besonderer Bedeutung. Die Bdden des
Untersuchungsraumes gelten aufgrund der besonderen Standorteigenschaf-
ten tUberwiegend als schutzwirdig.

Wasser:
Oberflachenwasser

Innerhalb des Untersuchungsraumes verlauft das FlieRgewasser ,Bohme*,
das von der BAB 27 in Ost-West-Richtung Uberquert wird. Dariiber hinaus
befinden sich im Untersuchungsgebiet noch einige Graben.

Grundwasser

Die Grundwasserstande unterliegen in Abhangigkeit von der Dauer und der
Intensitat der Niederschlage jahreszeitlichen Schwankungen. Aufgrund der
vorliegenden Datenlage sind keine abgesicherten Angaben zum Bemes-
sungswasserstand maglich (IGB Ingenieurgesellschaft MbH, 2014). Den hyd-
rogeologischen Ubersichtskarten zufolge ist im Planungsgebiet Grundwasser
zwischen ca. 25 m und 30 m unter GOK zu erwarten. Das Grundwasserni-
veau liegt zwischen minimal 1,60 m und maximal 12,60 m unter Geléande-
oberkante. Die Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine wird als stark
variabel angeben, eine eindeutige Gruppenzuordnung kann daher nicht erfol-
gen.

Luft / Klima:

Die landwirtschaftlichen Flachen besitzen fir die Kaltluftproduktion eine Be-
deutung. Die gliedernden Gehdlzstrukturen weisen eine Funktion als Frisch-
luftproduktionsgebiete und Luftfilterelemente auf. Dies gilt insbesondere fir
die Walder. Des Weiteren dienen die Geholzstrukturen als Windbarrieren. Be-
eintrachtigungen des lokalen Klimas entstehen in erster Linie durch die Im-
missionen aus dem Verkehr der BAB 27 und der L 190.

Landschaftsbild:

Das Untersuchungsgebiet stellt sich als landwirtschaftlich gepragter Raum
mit gliedernden Gehdlzbestanden und gréReren zusammenhangender Wal-
der dar. Das Landschaftsbild ist durch die BAB 27 sowie durch die L 190 so-
wohl optisch, als auch akustisch vorbelastet. Dartber hinaus stellt sich das
Untersuchungsgebiet als landwirtschaftlich gepragter Raum dar, der durch li-
nienhafte sowie flachige Geholzbestédnde charakterisiert wird.

Erholung:

Fur die Erholungsnutzung ergeben sich aufgrund der fehlenden Infrastruktur im
Untersuchungsbereich bisher kaum geeignete Mdglichkeiten, obwohl die struk-
turelle Auspragung des Raumes generell eine geeignete Kulisse zur Erholungs-
nutzung bietet.
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~—1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27
Nr. des Bezugsraums Bezeichnung des Bezugsraumes
1 Naturnahes FlieRgewdasser mit standortgerechten Gehé6lz- und

Offenlandbiotopen  einschliel3lich  parallel verlaufender
Landesstrafl3e L 190

Ableitung der planungsrelevanten Funktionen / zu erwartende Beeintrachtigungen

Die wesentlichen Auswirkungen ergeben sich aus der Flachenbeanspruchung durch Versiegelung und
den Verlust von Biotopen sowie baubedingten Larm- und Stérwirkungen. Eine zuséatzliche Zerschnei-
dungswirkung durch den Briickenbau kann ausgeschlossen werden, da es sich um einen Brickenersatz-
bau handelt.

Pflanzen, Tiere, biolo-| Biotope:

gische Vielfalt Uberbauung von Biotopen mit Wertstufen < Ill. Biotope mit Wertstufen
- Biotopfunktion IV/V werden nicht in Anspruch genommen.
- Habitatfunktion Tiere:
- Biotopverbund- :
funktion Habitatfunktionen, vor allem fiur die einzelnen Tierarten, werden

eingeschréankt.

Biologische Vielfalt / Biotopverbund

Nach Beendigung der Baumaf3nahme keine Veranderung zum Status quo.
Biologische Verbundfunktion insbesondere der ,Béhme* wird weiterhin ge-
wahrleitet.

Boden, Wasser, Luft, | Boden:

N2 Versiegelung von Béden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung aufgrund

- Biotische Lebens- der besonderen Standorteigenschaften.

raumfunktion
- Speicher- und Wasser:
Reglerfunktion Oberflachenwasser
: Scr#l;\tgm?ﬁgn Uberfuihrung der Bohme durch das neue Briickenbauwerk.
- Retentionsfunktion | Erhebliche Verschmutzungen der Oberflachengewésser sind durch
- Lufthygienische entsprechende MaRnahmen zu vermeiden.

Ausgleichsfunktion
Grundwasser

Eine erhebliche Grundwasserverschmutzung ist durch technische MaRnahmen
Zu vermeiden.

Luft / Klima:

Biotopverluste werden Uber die Boden- bzw. Biotopfunktion bertcksichtigt. Fla-
chenversiegelung ist nicht vorgesehen.

Landschaft Landschaftsbild:

- L'bildfunktion Mit Ausnahme der Entfernung von kleinflachigen Gehdlzstrukturen,
- Erholungsfunktion | wird das Landschaftsbild nicht veréndert. Eine erhebliche Uberpré-
gung des Landschaftsbildes ist demnach auszuschliel3en.

Planungsrelevante Funktionen
im Bezugsraum ,,Naturnahes FlieRgewasser mit standortgerechten Gehélz- und Offenlandbioto-
pen einschlieBlich parallel verlaufender LandesstraBe L 190 sind somit:

e Biotopfunktion
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~—1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27
Nr. des Bezugsraums Bezeichnung des Bezugsraumes
1 Naturnahes FlieRgewdasser mit standortgerechten Gehé6lz- und

Offenlandbiotopen  einschliel3lich  parallel verlaufender
Landesstraf3e L 190

e Habitatfunktion inshesondere fur wertgebende Arten
e Bodenfunktionen
e Grundwasserschutzfunktion

e Oberflachengewasser

2.1.2 Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen

Das Prufen der Vermeidbarkeit und die Notwendigkeit der Kompensation gemal BNatSchG setzen
voraus, dass Kenntnis dartiber besteht, wie Natur und Landschaft im voraussichtlich betroffenen
Planungsraum beschaffen sind. Erst wenn der Bestand erfasst ist und auf der Grundlage der tech-
nischen Planungsdaten eine Herleitung der voraussichtlichen Konflikte erfolgen kann, ist es auch
moglich, den in § 15 BNatSchG benannten Verursacherpflichten und Zuléssigkeitskriterien Rech-

nung zu tragen.

Das Mal3gebliche muss so erfasst und betrachtet werden, wie es fir die Prognose und Beurteilung
der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen sowie fiir die Ermittlung von Art und Umfang funktio-
nal geeigneter Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen erforderlich ist. Dem entsprechend wurden die

Inhalte der Bestandserfassung und die Bearbeitungstiefe ausgewahlt.

2.1.2.1 Pflanzen und Tiere

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Geféhr-

dungsgrad insbesondere

1. lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschlieB3lich ihrer Lebensstét-
ten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und

Wiederbesiedelungen zu ermdglichen,

2. Gefahrdungen von natiirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und Arten entgegen-

zuwirken,
3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten

in einer reprasentativen Verteilung zu erhalten (vgl. 8§ 1 Abs. 2 BNatSchG).

2.1.2.1.1 Biotopfunktion

Bestandserfassung

. Erfassung der Biotoptypen (Biotoptypenschlissel Drachenfels 2011, dritte Ebene / Unterein-

heiten) im Untersuchungskorridor von mindestens 100 m beiderseits des Neubauabschnittes
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und des beanspruchten Baufeldes (M. 1 : 2.000) einschlief3lich Erfassung von Rote Liste
Arten der Farn- und Blutenpflanzen (Bundes-/ Landesweite Liste) sowie von Pflanzenarten
der Anhange Il und IV FFH-RL. Insgesamt betragt die Gré3e des Untersuchungsgebietes
ca. 37 ha (Abgrenzung sh. 19.1.2).

. Erfassung besonders geschiitzter Biotope und Landschaftsbestandteile gemanR
§ 29 BNatSchG und 8§ 30 BNatSchG jeweils in Verbindung mit 8 24 NAGBNatSchG und
§ 22 NAGBNatSchG

. Erfassung der Lebensraumtypen des Anhangs | FFH-RL sowohl in den FFH-Gebieten als

auch aufRerhalb von FFH-Gebieten im Umgriff der Biotoptypenkartierung
. Darstellung von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG, LSG, ND, GLB etc.)

Auf der Grundlage der differenzierten Biotoptypenkartierung wurde eine Biotoptypenbewertung
vorgenommen. Die Bewertung der Einzelflachen erfolgte nach Drachenfels 2012. Die 5 Bedeu-
tungsstufen (von 1 = sehr gering bis 5 = sehr hoch) beziehen sich auf die Gesamtbewertung des

Biotoptyps.

Die Biotop- und Nutzungstypen wurden im September 2013 nach dem Kartierschliissel fir Bio-
toptypen in Niedersachsen (Drachenfels 2011) erfasst. Die Ergebnisse der Kartierung sind im Be-
stands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) kartografisch dargestellt.

Nutzungsstrukturen

Der GroRteil des Untersuchungsraums ist von landwirtschaftlichen Flachen, die ackerbaulich aber
auch als Grunland bewirtschaftet werden, gepragt. Hecken und Feldgehélze, sowie einige Einzel-
baume erzielen eine gliedernde Wirkung. Aul3erdem existieren einige Waldbereiche, die zumeist
als Nadelbaumforste mit einer Laubbaumdurchmischung ausgepréagt sind. Das dominante Element
im Untersuchungsraum ist die A 27, daneben queren zwei Bahntrassen, eine LandstralRe (L190)

und kleinere Wirtschaftswege das Gebiet.
Biotoptypen

Walder/Gebiische/Gehdlzbestande

Innerhalb des gesamten Untersuchungsraumes treten verschiedene Geholzstrukturen auf, die den
Gebuschen und Gehdlzbestadnden zuzuordnen sind.

1. Entlang der A27 befindet sich im Untersuchungsgebiet beidseitig ein rund 20 m breiter Ge-
holzstreifen (HPS) aus standortgerechten Geholzen. Bestandbildende Arten sind unter an-
derem und in unterschiedlicher Zusammensetzung Eiche, Birke, Kiefer, Erle mit einem un-
terschiedlich stark ausgepragten Unterwuchs aus Hasel, Brombeere, Traubenkirsche. Die
Gehdlze weisen Stammdurchmesser von bis zu 40 cm auf. Gleiche Besténde sind an den

Zufahrten der Anschlussstelle Walsrode Sud zu finden.
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10.

An der nordwestlichen Grenze des Untersuchungsgebietes befindet sich ein Fichtenforst
(WZF) héheren Alters, mit einer Durchmischung von Laubb&umen in geringerem Anteil.
Die Fichten weisen Stammdurchmesser von 20 bis 40 cm auf, die Eichen und Buchen sind
teilweise deutlich alter. Es besteht ein gewisser Totholzanteil und wahrend der Begehung

wurden Baumhdohlen (Spechthdhlen) festgestellt.

Ostlich der Bahnstrecke setzt sich der Fichtenforst (WZF) bis an die Bohme fort. Die Zu-
sammensetzung ist dhnlich wie unter 2, das Alter der jedoch nicht so hoch. Entlang des
westlichen Ufers der Bbhme befinden sich einige mehrstimmige Ahorngehdlze mit Stamm-

durchmessern von bis zu 40 cm, die das Gewasser saumen.

Innerhalb des Fichtenforstes befindet sich eine Senke, in der sich ein Erlen-Bruchwald ent-
wickelt (WA). Die Baume sind relativ jungen Alters, es handelt sich fast ausschlie3lich um
Erlen mit einem Stammdurchmesser von bis zu 10 cm. In den Ubergangsbereichen zum
umgebenden Fichtenforst treten vereinzelt Arten wie Esche, Holunder, Pfaffenhiitchen auf.

Die Krautschicht wird von einem Uppigen Brennnessel- und Schilf-Bestand gebildet.

Auf der 6stlichen Seite der Bohme setzt sich der Wald wie oben beschrieben fort. Entlang
der Uferbereiche befinden sich &ltere Laubbdume mit héheren Stammdurchmessern. Da-
bei handelt es sich um Eichen mit Stammdurchmessern von bis zu 80 cm. Der Wald ist hier
mit einem deutlichen Totholzanteil durchmischt, in Richtung BundesstralRe erhéht sich der

Fichtenanteil und die ,,Ordnung®.

Nordlich der A27 und 6stlich der Bundesstral3e befindet sich eine Strauch-Baumhecke, die
drei Seiten eines Grinlandbereiches umschliel3t. Erle, Birke, Pappel, Eiche und Trauben-

kirsche bilden hier einen geschlossenen Bestand.

Die sudostliche Grenze des Untersuchungsbereiches bildet ein Kiefernforst (WZK). Den
Hauptbestandteil bilden hier Kiefern, die vor allem randlich mit verschiedenen Laubbaum-

arten durchmischt sind.

Dieser Kiefernforst (WZK) ist in vergleichbarer Zusammensetzung auch auf der stdlichen
Seite der A27 anzutreffen. Er bildet den Waldbestand im Untersuchungsgebiet bis zur Bun-

desstrafle.

Sudlich der Bohmebriicke befindet sich auf der dstlichen Seite des Flusses eine Baum-
gruppe (HBE) aus Eiche, Ahorn, Birke, Kiefer, Erle. Die Baume weisen lberwiegend
Stammdurchmesser von 20 — 30 cm, der Ahorn einen Durchmesser von 40 cm auf. An die

Baumgruppe schlief3t sich sudlich ein Weidengebiisch an.

Zwischen den landwirtschaftlichen Flachen sudlich der Autobahn und westlich der Béhme
befindet sich eine ca. 380 m lange Strauch-Baumhecke (HFM). Diese Hecke weist einen

unterschiedlich dicht gewachsenen, teilweise jedoch sehr llckigen Bestand auf, die
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Strauchschicht fehlt abschnittsweise. Bestandsbildende Baumarten sind Eiche, Birke, Pap-
pel und Erle. Bis auf einige alte Eichen mit einem Stammdurchmesser von bis zu 60 cm,
bewegen sich die Stammdurchmesser der tGbrigen Baume im Bereich von rund 30 cm. Wo
vorhanden, wird die Strauchschicht von Eberesche, Hasel, Brombeere, Traubenkirsche

und Holunder gebildet.

11. Weiter westlich gelegen, auf der anderen Seite der Bahnstrecke befindet sich ein kleineres
Naturnahes Feldgehdlz (HN) aus Eichen, Birken, Eberesche, Holunder, Brombeere. Be-
standsbildende Art ist hier die Eiche, die Stammdurchmesser in unterschiedlichen Stérken
bis zu eine GrofRe von ca. 40 aufweist. Das Geholz weist Totholzbestandteile auf und ist

durch einen dichten Unterwuchs gekennzeichnet.
Gewasser

Entlang der landwirtschaftlichen Nutzflachen sowie der L190 sind in mehreren Abschnitten Stra-
Renseitengraben bzw. Mulden (FG) vorhanden. Die Graben und Mulden sind in der Regel nur tem-
porar wasserfihrend und dienen der Entwasserung. Sie sind im Regelprofil mit steilen Béschungen

ausgebildet und liegen in einem bedingt naturfernen Zustand vor.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft von Norden nach Stiden der Fluss ,Béhme* (FV).

Die FlieRrichtung des Gewassers ist Suden.

Die Breite des Gewassers liegt im Bereich des Untersuchungsraums bei ca. 12 m. Das Gewasser
ist im Regelprofil mit gleichmafigen Boschungsneigungen ausgebildet und liegt in einem bedingt
naturfernen Zustand vor. Die Bdschungen sind innerhalb des Untersuchungsraumes ndérdlich der

A27 von Gehdlzen begleitet und stidlich der A27 weitestgehend frei von Gehdlzen.
Grinland

Innerhalb des Untersuchungsraumes sind einige Griinlander vorhanden. Hierbei handelt es sich

Uberwiegend um artenarme Intensivgrinlander.

1. Nordlich der A27 und 6stlich der LandesstralRe befinden sich zwei Grinlandbereiche. Es
handelt sich jeweils um Artenarmes Intensivgriinland (Gl). Ein Bliihaspekt auf der Flache
konnte nicht festgestellt werden.

2. Weitere Grunlandbereiche befinden sich sidlich der A27, am Ostufer der Béhme. Auch hier
handelt es sich Artenarmes Intensivgriinland (Gl). Auch hier konnte kein Bliihaspekt auf
der Flache festgestellt werden.

3. Auf der gegeniber liegenden Seite der Bohme, am Westufer befindet sich eine artenrei-
chere Wiese, die dem artenreichen Feucht- und Nassgriinland zuzuordnen ist. In der Mitte
der Wiese befindet sich ein Bereich, der anhand der Artenzusammensetzung mit z.B.
Segge und Schilf deutlich feuchter zu sein scheint, als die &uBeren Bereiche. Dort finden

sich u.a. Quecke, Stumpfblattriger Ampfer, Knduelgras und Fuchsschwanz.
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4. Nordwestlich der L190 befinden sich Intensivgrinlandflachen (Gl), die durch Heckenstruk-

turen und Einzelbaume gegliedert werden.

Acker (A)

Die Ackerflachen des Untersuchungsraumes unterliegen einer intensiven Bewirtschaftung. Zum

Zeitpunkt der Kartierung wurden Mais und Riben angebaut.
Ruderalfluren

Halbruderale Gras- und Staudenfluren (UH) befinden sich im gesamten Gebiet entlang der Acker-
und Griunlandflachen, entlang der Graben und entlang der Verkehrswege, die das Gebiet queren.

Die Flachen sind als Begleitgrtin durch eine regelmaflige Mahd gekennzeichnet.

Gebaude-, Verkehrs- und Industrieflachen

Durch den Untersuchungsraum verlauft die Autobahn A27 in Nordwest-Sidost-Richtung (OVA).
Die Autobahn bildet auf einer Gréf3e von 27 m die Mitte des Untersuchungsgebietes. Im Bereich

der Anschlussstelle Walsrode Sid beansprucht die Autobahn mehr Flache.

In Nord-Sud-Richtung verlauft die LandesstraRe L190 (OVS) auf einer Breite von 10 m, bei Hinzu-

nahme des Radweges auf ca. 13 m.

Parallel zur Landesstral3e verlaufen zwei Bahnstrecken (OVE) durch das Untersuchungsgebiet,

die jeweils eine Breite von 6 bis 7 m in Anspruch nehmen.

Unbefestigte Wege

Auf der sldlichen Seite der Autobahn verlauft entlang des westlichen Bohmeufers ein Wirtschafts-
weg (OVW).

Weiterhin sind noch einige untergeordnete Wirtschaftswege (OVW) zur ErschlieBung der landwirt-

schaftlichen Flachen zu nennen.
Biotop-Bewertung:

Grundlage fir die Bewertung ist die ,Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS
2012). Die Bewertung basiert auf den Kriterien Naturnédhe, Gefahrdung, Seltenheit und Bedeutung
als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere (besondere Bedeutung von Biotoptypen extremer Stand-
orte sowie lichter, strukturreicher, alter Biotope). Anhand dieser Kriterien werden die einzelnen Bi-

otoptypen in ein funfstufiges Wertstufensystem eingegliedert.

Wertstufe V von besonderer Bedeutung (gute Auspragungen naturnaher und halbnatirli-
cher Biotoptypen

Wertstufe IV von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

Wertstufe Il von allgemeiner Bedeutung

Wertstufe |l von allgemeiner bis geringer Bedeutung
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Wertstufe |

0
E

von geringer Bedeutung (v.a. intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen)
Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Auspragung

Bei Baum- und Strauchbestanden ist fir beseitigte Bestéande Ersatz in ent-
sprechender Art, Zahl und ggf. Lange zu schaffen. Sind sie Strukturelemente
flachig ausgepragter Biotope, so gilt zusatzlich deren Wert.

Keine Einstufung (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und I1)

Einstufung nach Regenerationsfahigkeit:

*hk —

nach Zerstérung kaum o. nicht regenerierbar (>150 Jahre Regenerationszeit)
nach Zerstorung schwer regenerierbar (>25 bis 150 Jahre Regenerationszeit)

bedingt regenerierbar: bei ginstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer
Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren)

Meist oder haufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes (da Degenerati-
onsstadium o. anthropogen stark verandert)

Untere oder obere Kategorie, abhangig von der jeweiligen Auspragung (ins-
besondere Alter der Gehdlze)

Keine Angabe (insbesondere bei Biotoptypen der Wertstufen | und 1)

Gesetzlicher Schutz:

8

80

nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit 8 24 NAGBNatSchG geschutzte Bi-
otoptypen

nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Uberschwemmungs- und Uferberei-
chen von Gewassern geschiitzt

Tabelle 3: Bewertung der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen

Code Biotoptyp Reg.-fa- | Ges. Schutz | Wertstufe
higkeit
Wwalder
WA Erlen-Bruchwald ik -8 Y,
WQT Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebe- *kk § \%
nen mit Quercus robur (FFH-LRT 9190)
WCN Subatlantischer  oder  mitteleuropéischer wrx § \%
Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (FFH-
LRT 9160)
WZF Fichtenforst (**/*) - [
WZzK Kiefernforst (**/*) - [
Kleingehdlze
HFM Strauch-Baumhecke ** (80) \Y
HN Naturnahes Feldgeholz *X[x (80) 1]
HB Einzelbaum *X[x (80) E
HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe [ (80) E
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Code Biotoptyp Reg.-fa- | Ges. Schutz | Wertstufe
higkeit

HPS Sonstiger standortgerechter Gehodlzbestand * - [}
Gewasser

FG Graben * - Il

FV MaRig ausgebauter Fluss *) - v
Grunland

GN Seggen-, Binsen- oder Hochstaudenreiche ** 8§ v

Nasswiese
Gl Artenarmes Intensivgriinland *) - [}

Acker- und Gartenbaubiotope
A ‘ Acker ‘ * ‘ - ‘ Il

Ruderalfluren

UH ‘ Halbruderale Gras- und Staudenflur ‘ *) ‘ R | M
Gebaude, Verkehrs- und Industrieflachen (befestigt)

ovs Strale - - I
OVA Autobahn - - I
OVE Gleisanlage - - I
ovw Weg (unbefestigt) - - 0

Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich das FFH-Gebiet B6hme 2924-301 und mit &hnlichem, aber
etwas grol3er gefasstem Grenzverlauf, das Landschaftsschutzgebiet B6hmetal.

Das FFH-Gebiet umfasst 1711 ha und wird beschrieben als naturnah maandrierender Bach mit gut
ausgepragten Gewasserstrukturen und flutender Wasservegetation, mit z. T. hervorragend ausge-
pragten Erlen-Quellwéldern in Komplex mit Erlenbriichen sowie mit Ubergéngen zu Erlen-Eschen-
waldern. Die Schutzwirdigkeit ergibt sich aus der Vielzahl von Lebensraumtypen und Arten nach
Anhang | und II. Als Arten nach Anhang wurden die Groppe, das Bachneunauge, der Fischotter

und die Griine Keiljungfer festgestellt.

Weiterhin befindet sich im Untersuchungsgebiet das Uberschwemmungsgebiet ,B6hme*, das sich

auf die an das FlieRgewasser ,Béhme*“ angrenzenden Flachen erstreckt.

Rund 600m nordwestlich des Untersuchungsgebietes beginnt das Trinkwasserschutzgebiet Wals-

rode.
Des Weiteren befinden sich innerhalb und im naheren Umfeld des Untersuchungsraumes keine

- Vogelschutzgebiete
- Naturparke

- Nationalparke

- Biospharenreservate

- Naturschutzgebiete
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- Naturdenkmale
- geschitzten Landschaftsbestandteile

- Heilguellenschutzgebiete (MU Nds 2013, www).

Tabelle 4: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Biotopfunktion

Planungsrelevanz| Untersuchungsaspekte / Funktionen

Besonders * Biotoptypen der Wertstufen I, IV und V (s. Tabelle 3)

Aligemein * Biotoptypen der Wertstufen | bis Il (werden im Zusammenhang mit der Bi-
lanz des Flachenverbrauchs beriicksichtigt).

* Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der Schutzgebiete: FFH-Gebiet
Sonstiges mit Be- ,B0hme*, Uberschwemmungsgebiet ,Béhme* und Landschaftsschutzge-
deutung far dig biet ,Béhmetal®

Planfeststellung | . Betroffener Lebensraumtyp: Alte bodensaure Eichenwélder auf Sandebe-
nen mit Quercus robur (FFH-LRT 9190)

2.1.2.1.2 Habitatfunktion

Tierarten missen insoweit erfasst werden, dass die rechtlichen Vorgaben des BNatSchG bzw. des
NAGBNatSchG zur Bewaltigung der Eingriffsregelung, des Artenschutzes und des Natura 2000-
Gebietsschutzes abgearbeitet werden kénnen. Die Auswahl der zu erfassenden Arten erfolgte zu-
nachstinnerhalb der Anhang IV-Arten FFH-RL und der europaischen Vogelarten, die entsprechend
ihres potenziellen Vorkommens, ihrer Empfindlichkeit gegentiiber baubedingten Faktoren und ihrer
potenziellen Betroffenheit selektiert werden. Im Einzelnen sind dann weitere Arten zu betrachten,

sofern sie eine besondere Bedeutung innerhalb des Betrachtungsraums haben. Dies kénnen sein:

. Arten nach Anhang Il FFH-RL

. nach § 54 (2) BNatSchG streng geschitzte Arten,

. landesweit und / oder regional gefahrdete / seltene Arten (Rote Listen),

o Arten, fir die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Mafie verantwortlich ist
(8 54 BNatSchG)

. naturraumtypische Arten,

. Arten mit Indikatorfunktion fir bestimmte Projektwirkungen oder

. charakteristische Arten (im Sinne des Art. 1 lit. e FFH-RL, insbesondere wenn die Arten

auch im Rahmen einer FFH-VP herangezogen werden).

Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde auf Grundlage von faunistischen Kartierungen (BIOS
2014) eine Artenschutzprifung durchgefiihrt (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT mbH 2018).
Die Methodik der Bestandserfassung und -bewertung der verschiedenen Artengruppen und die
detaillierten Ergebnisse der Artenschutzprifung werden in Unterlage 19.2 naher erlautert, im

Folgenden sind diese zusammengefasst dargestellt.

In Bezug auf die Avifauna konnten im Jahr 2014 insgesamt 42 Vogelarten nachgewiesen werden.

Von diesen Arten kamen 35 Arten als Brutvogel im Untersuchungsgebiet vor. Das Artenspektrum
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der Brutvogel des UG setzt sich Giberwiegend aus weit verbreiteten, ungefahrdeten Arten des Wald-
und Halboffenlandes zusammen. Mit Sperber und Mausebussard konnten zudem gesetzlich streng
geschutzte Arten festgestellt werden. Dariiber hinaus wurden mehrere Arten der Vorwarnliste (z.B.
Waldlaubséanger, Grauschnépper) im Rahmen der Kartierungen aufgenommen. Insgesamt ist das

Untersuchungsgebiet als Brutvogellebensraum von mittlerer Bedeutung.

Das Untersuchungsgebiet ist des Weiteren Lebensraum fir 12 Fledermausarten bzw.
Artengruppen. Insgesamt besitzt das Gebiet mehrere Funktionselemente, die fiir Fledermé&use von
hoher Bedeutung sind. Hierzu gehoéren sowohl Sommer-, wie auch Balzquartiere und
Jagdlebensraume. Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestdande zu vermeiden, sind hier

Vermeidungs-, Verminderungs- und CEF-MafRnahmen umzusetzen.

Im Rahmen der faunistischen Kartierungen konnte ebenfalls der Fischotter im
Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Insgesamt wird das Untersuchungsgebiet als
Uberregional bedeutsam fir das Vorkommen des Fischotters angesehen. Im Zusammenhang mit
dem Briickenbauvorhaben sind dementsprechend geeignete Maflinahmen zur Sicherung des

Erhaltungszustandes im UG umzusetzen.

Das Untersuchungsgebiet ist Lebensraum von fiinf Amphibienarten und insgesamt von mittlerer
Bedeutung fiir diese Artengruppe. Geeignete Gewasserstrukturen fir Amphibien sind innerhalb
des Untersuchungsgebietes nur in geringer Anzahl vorhanden. Eine besondere Rolle als Laich-

und Landlebensraum spielt hierbei vor allem der ,Erlenbruch® im Nordwesten des Plangebietes.

Die Bestandserfassungen im Jahr 2014 ergaben, dass innerhalb des Untersuchungsgebietes das
(potentielle) Vorkommen von drei Reptilienarten festgestellt werden konnte. Als
Reptilienlebensraum ist das Gebiet insgesamt von mittlerer Bedeutung. Die fir die Reptilienarten
besonders geeigneten Habitatstrukturen sind innerhalb des Plangebietes eher kleinflachig und oft

linienhaft ausgebildet.

Fur Libellen ist das Untersuchungsgebiet von sehr hoher Bedeutung. Im Rahmen der Kartierungen
konnten insgesamt 20 Libellenarten nachgewiesen werden. Insbesondere die ,B6hme* wurde flr
die Artengruppe als wertvoller Bereich eingestuft. Dariiber hinaus besitzt das Untersuchungsgebiet
eine besondere Bedeutung u.a. auch als Reproduktionshabitat fir die Grine Flussjungfer (FFH-
Anhang II).

In Bezug auf Tagfalter ist das Plangebiet von mittlerer Bedeutung. Insgesamt konnten
19 Tagfalterarten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Habitatstrukturen, die als
Lebensraum flr Tagfalter besonders geeignet sind, sind Uberwiegend kleinflachig und oft linienhaft

ausgepragt.

Das Untersuchungsgebiet ist weiterhin Lebensraum von 15 Heuschreckenarten und insgesamt von

mittlerer Bedeutung fiir die Artengruppe. Die fiir Heuschrecken besonders geeigneten Biotope im
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Plangebiet sind meist kleinflachig und oft linienhaft ausgepragt, wie z.B. die kaum oder ungenutzten

Ufersdume der ,Bohme*.

Die Untersuchungen des Makrozoobenthos ergaben, dass das FlieRgewasser ,Béhme“ von
Uberregionaler Bedeutung fuir die Artengruppe ist und einen Uberregional bedeutenden Bestand

der bundesweit vom Aussterben bedrohten Schlammfliege (Sialis nigripes) beherbergt.

Als Fischregion wurde die ,Bohme" insgesamt mit mafig bewertet. Innerhalb des FlieRgewassers
konnten 13 von 20 typspezifischen Arten nachgewiesen werden. Einen bedeutsamen Lebensraum
stellt die ,Bohme* fiir die FFH-Anhangs Arten Groppe (Cottus gobio) und Bachneunauge (Lampetra

planeri) dar.

Tabelle 5: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Habitatfunktion

Planungsrelevanz| Untersuchungsaspekte / Funktionen

erfassungen von 2014 (BIOS 2014)

Besonders * Habitate von planungsrelevanten Arten und weiteren Arten siehe Bestands-

* Faunistisch wertvolle Bereiche der Wertstufe Ill, 1V, V (z.B. Gehélzbestand-

en)
* Querung der Béhme als bedeutsamer Verbundkorridor
Allgemein « Faunistisch bedeutsame Bereiche der Wertstufen | und Il (z.B. Acker)

Diese Funktionen werden uber die Biotoptypen bzw. den Flachenver-
brauch mit berticksichtigt

deutung fir dig
Planfeststellung

Sonstiges mit Be- « Vorkommen von Arten des Anhang Il FFH-Richtlinie und weiteren planungs-

relevanten Arten der Artengruppen der Flederméuse, Fische, Libellen und
Brutvdgel(im Einzelnen siehe hierzu Ergebnisse der Bestandserfassungen

von 2014 (BIOS 2014)

2.1.2.2 Boden

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen schadliche Bodenveranderungen bzw. Beeintrachtigun-
gen seiner naturlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte soweit wie mdglich vermieden werden. Nattirliche Funktionen umfassen die Funktionen

des Bodens als:

. Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,

o Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und
Néabhrstoffkreislaufen,

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-
sers (vgl. 88 1 und 2 (2) BBodSchG sowie Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG).

Vor dem Hintergrund der Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung beim Aus- und Neubau
von StrafRen (Niedersachsische Landesbehorde fur Straenbau und Verkehr u. NLWKN 2006) sind

insbesondere folgende Boden besonders zu berilicksichtigen:
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. Bdden mit besonderen Standorteigenschaften fur die Biotopentwicklung/
Extremstandorte,
o naturnahe Boden (z. B. alte Waldstandorte),

° seltene bzw. kultur- oder naturhistorisch bedeutsame Boden.

Zur Beurteilung dieser Funktionen wurden im Wesentlichen die Daten und Bewertungen des LBEG

verwendet.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der BodengroRRlandschaft ,Geestplatten und Endmora-
nen“ und hier in den Ubergangsbereichen der Bodenlandschaften ,Talsandgebiete, Verbreitungs-
gebiet fluviatiler und glazifluviatiler Sedimente® und ,Verbreitungsgebiet der Diinen und Flugdeck-
sande” (LBEG 2013, www).

Naturraumlich betrachtet liegt das Plangebiet in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion, in
der Uberwiegend Sande anzutreffen sind. In den Talauen sind zudem feuchte, in tieferen Lagen

auch nasse, grundwasserbeeinflusste Sandbdden zu finden.

Als Bodentyp findet sich im Bereich der Bohme Gley mit Erd-Niedermoorauflage und im Ubrigen

Teil des Untersuchungsgebietes Podsol sowie Podsol-Gleye.

Acker- und Griinlandzahlen schwanken zwischen Werten von 23-39. Demnach bewegt sich das
ackerbauliche Ertragspotenzial der vorhandenen Flachen zwischen sehr gering bis gering. (ebd.)
Die Bdden des Untersuchungsraumes gelten nicht als schutzwiirdig (ebd.). Béden mit besonderen

Standorteigenschaften kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor.

A & Betroffene Bodentypen:

Gley mit Erd-Niedermoorauflage

Podsol

Gley-Podsol

Podsol-Gley

[ E

Eingriffsbereich

. ;
SNy
; F §
NI (e
N N i
| £ ] r Fiie
ol ELN-1: LU ]

Abbildung 4: Bodentypen im Untersuchungsgebiet

Die Bdden innerhalb des Plangebietes sind durch das bestehende Briickenbauwerk sowie durch

den StraRenkorper bereits vorbelastet. Eine Beanspruchung unbelasteter Bdden erfolgt nicht.

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 24



Dm LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

Dementsprechend sind keine erheblichen Beeintrachtigungen durch den vollstandigen Verlust na-

turlicher Bodenfunktionen (Speicher-, Filter- und Lebensraumfunktion) zu erwarten.

Tabelle 6: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Boden

Planungsrelevanz| Untersuchungsaspekte / Funktionen

Besonders « Bd&den mit besonderer Funktion oder planungsrelevanten Untersuchungs-
aspekten werden durch das Bauvorhaben nicht beansprucht

Allgemein » Untersuchungsraum wird eingenommen von Bdden allgemeiner Bedeu-
tung (Podsol, Gley-Podsol und anthropogen gepragte Gleye mit Erd-Nie-
dermoorauflage)

Sonstiges mit Be- * Sonstige Boden mit Bedeutung fir die Planfeststellung werden durch das
deutung fiur diel Bauvorhaben nicht beansprucht
Planfeststellung

2.1.2.3 Wasser

Grundwasser

Fur einen vorsorgenden Grundwasserschutz sowie einen ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist auch durch Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tra-
gen (vgl. 8 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG). Dartber hinaus sind die Ziele des WHG zu bertcksichtigen,
wie sie insbesondere in § 6 Abs. 1 WHG und in Umsetzung der Anforderungen der WRRL speziell
bezogen auf das Grundwasser in 8 47 Abs. 1 WHG formuliert sind.

Der Grundwasserkorper ,Béhme Lockergestein links* (DE_GB_DENI_4 2202) wird gemaf
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Gesamtzustand als gut eingestuft. Sowohl der mengen-

malRige Zustand als auch der chemische Zustand werden als gut bewertet.

Zur Beurteilung dieser Funktionen wurden im Wesentlichen die Daten und Bewertungen des LBEG

verwendet.

Zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung (IGB Ingenieurgesellschaft MBH 2014) lie3 sich ein
Grundwasserniveau zwischen minimal 1,60 m und maximal 12,60 m unter Gelandeoberkante fest-

stellen.

Die Grundwasserfuhrung und -spiegelhdhe unterliegt witterungsbedingten sowie jahreszeitlichen
Schwankungen. Aufgrund der vorliegenden Datenlage sind keine abgesicherten Angaben zum Be-

messungswasserstand maoglich.

In Abh&angigkeit von vorangegangenen Niederschlagsereignissen ist generell mit dem temporaren

Auftreten von Stau- und Schichtenwasser zu rechnen.

Die Grundwasserneubildungsrate des Untersuchungsgebiets liegt stidlich der Autobahntrasse bei
151 - 200 mm/a, nordlich der Trasse bei 101 - 150 mm/a und im auf3ersten westlichen Teil noch
darunter bei 51 - 100 mm/a (LBEG 2013, www).

Als Grundwasserleitertyp des oberflaichennahen Gesteins treten im gesamten Untersuchungsge-
biet Porengrundwasserleiter auf. Diese nicht verfestigten Sedimentgesteine bestehen lberwie-

gend aus den gréberen Kornkomponenten Kies und Sand und weisen ein zusammenhangendes
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Hohlraumvolumen auf, das je nach konkreter Zusammensetzung zwischen 10 und 35 % des Ge-
steinsvolumens betragt. Das Grundwasser kann sich in diesen Gesteinen gut bewegen, ist relativ
gleichméaRig verteilt und bildet eine deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache aus, die durch

Bohrungen gut erschlossen werden kann (ebd.).

Insofern bestehen sehr gute Entnahmebedingungen in den Grundwasser fuhrenden Gesteinen.
Sie herrschen dort, wo sehr méchtige, gut Grundwasser leitende Schichtpakete vorhanden sind. In
diesen Gebieten kénnen sehr grol3e Grundwassermengen auf Dauer bei relativ geringer Absen-
kung gefordert werden, weil auch die entsprechende Nachlieferung aus der Grundwasserneubil-
dung gewabhrleistet ist (ebd.).

Die Durchlassigkeit der oberflichennahen Gesteine wird im Grof3teil des Untersuchungsgebietes
als stark variabel bezeichnet und kann damit nicht eindeutig einer Gruppe zugeordnet werden. In
den Randbereichen im Westen und im Osten ist sie als hoch zu bewerten, d.h. die
Durchlassigkeitsbeiwerten liegen dort bei kf > 1- 10-4 [m/s] (ebd.).

Die Bauwerksentwasserung und die Streckenentwasserung erfolgen zuklnftig Uber
Versickerungseinrichtungen ins Grundwasser, wobei Beeintrachtigungen des Grundwassers
nicht zu erwarten sind. Baubedingt erfolgt kleinflachig eine Teilversiegelung im Bereich der ge-
planten BaustraRen und Baustelleneinrichtungsflachen. Eine Erhebliche Beeintrachtigung des
Grundwasserhaushaltes, insbesondere der Grundwasserneubildung, ist aufgrund der nur tem-
pordren Dauer und der kleinflachigen Beanspruchung, nicht zu erwarten. Darlber hinaus
werden die Flachen nur teilversiegelt, ein vollstandiger Verlust der Bodenfunktionen ist
baubedingt demnach nicht gegeben. Beeintrachtigungen durch z.B. Schadstoffe sind ebenfalls
auszuschlieRen, da Baumaterial der Belastungsstufe Z0 zu verwenden ist. Bei Hochwasse-
rereignissen oder starken Regenféllen wird das Grundwasser sowie das angrenzende

Oberflachengewéasser demnach nicht belastet / verunreinigt.

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und bei einer umsichtig durchgefiihrten Baumalf3-

nahme sind keine erheblichen und/oder nachhaltigen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Tabelle 7:Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Grundwasserschutzfunktion

Planungsrelevanz | Untersuchungsaspekte / Funktionen

Besonders « Bereiche mit besonderen Funktionen oder planungsrelevanten Untersu-
chungsaspekten werden durch das Bauvorhaben nicht beansprucht

* Alle Bereiche, die im Zuge der Baumaflinahme beansprucht werden ausge-

Allgemein : -
9 nommen versiegelte Flachen

Sonstiges mit Be- * Sonstige Bereiche mit Bedeutung fiir die Planfeststellung werden durch
deutung fur die das Bauvorhaben nicht beansprucht
Planfeststellung
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Oberflachengewéasser

Gewasser sind vor Beeintréchtigungen zu bewahren und ihre nattirliche Selbstreinigungsfahigkeit
und Dynamik zu erhalten. Dies gilt insbesondere fiir natirliche und naturnahe Gewasser ein-
schliel3lich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rickhalteflachen (vgl. 8 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG).

Eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands bzw. Potenzials ist zu
vermeiden. Ein guter 6kologischer und chemischer Zustand bzw. ein gutes 6kologisches und che-
misches Potenzial ist zu erhalten oder zu erreichen (vgl. § 27 Abs. 1 WHG in Verbindung mit der
WRRL).

Zur Beurteilung der fir die Oberflachengewasser relevanten Funktionen wurden im Wesentlichen
die Daten und Bewertungen des LBEG, die aktuelle Biotopkartierung sowie die Gewasserdaten
(Bewirtschaftungsplane gemaf § 83 WHG) des NLWKN verwendet.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft von Norden nach Siden die Bohme. Die Flie3rich-
tung des Gewassers ist Suden. Das Gewasser istim Regelprofil mit gleichmafligen Béschungsnei-

gungen ausgebildet und liegt insgesamt in einem maRig ausgebauten Zustand vor (FV).

Sudlich der A27 weist die Bohme innerhalb des Untersuchungsgebietes naturnahe Aspekte durch
teilw. hohe Steilufer und ein unregelmafiges Profil mit Abbriichen und Ausspulungen auf. An die-
sem Abschnitt werden regelmaf3ig Unterhaltungsarbeiten durchgefuhrt. Die Uferstaudenflur bzw.
der Rohrichtbereich werden u.a. durch Rohrkolben, Hechtraut, Weidenré3chen, Brennnessel,

Grasflur gebildet. Gehdlzbestande sind in Uferndhe kaum vorhanden.

Dies stellt sich nordlich der A27 anders dar — dort fliel3t die Béhme durch Forstbestande und wird
bis direkt an das Ufer heran von Gehdlzen gesdumt. Die Ufer sind hier steil und an der Sohle sind
noch Uberreste von Steinschittungen erkennbar. In diesem Abschnitt findet keine Unterhaltung
statt. Das Gewasser selbst wirkt durch die vorhandene Vegetation mit Schwimmblatt, Wasser-
schwaden, Hechtkraut und Tannenwedel relativ naturnah. Die Uferstaudenflur am Wasserrand,

stellt sich mit Farnen, Brennnessel, Rohrichtarten und Brombeere relativ tppig dar.

Nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird die Béhme (WK 22009 Béhme lll) als ,erheblich
verandertes Gewasser* ausgewiesen. Bei der Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials
der FlieRgewdasser nach WRRL féllt die Bewertung ,maRig“ aus. Das FlieRgewasser befindet

sich innerhalb des Uberschwemmungsgebietes ,B6hme*.

Bei den vorhandenen Oberflachengewéssern ist grundséatzlich von einer hohen Empfindlichkeit

gegenlber der Baumal3nahme auszugehen.
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Tabelle 8: Planungsrelevante Untersuchungsaspekte/Funktion Oberflachengewdasser

Planungsrelevanz | Untersuchungsaspekte / Funktionen

* Flacheninanspruchnahme im Uberschwemmungsgebiet ,Béhme*

Besonders * Naturnahe Oberflachengewasser werden durch das Bauvorhaben nicht bean-
sprucht
Allgemein Im Regelprofil ausgebaute und naturferne Entwésserungsgraben

Sonstiges mit Be- * Bohme eingestuft als ,erheblich verdndertes Gewasser" mit einem nur ma-
deutung fur die Bigen 6kologischen Zustand /Potential
Planfeststellung

2.1.3 Ubergeordnete Planungen
Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Das Regionale Raumordnungsprogramm fir den Landkreis Heidekreis aus dem Jahr 2015 weist
das im Untersuchungsgebiet vorkommende FlieRgewasser ,Bohme* einschlie3lich der angrenzen-

den Biotoptypen als Vorranggebiet fir NATURA 2000 aus.

Des Weiteren ist das gesamte Gebiet, mit Ausnahme der Infrastrukturflachen, als Vorranggebiet
fir Natur und Landschaft sowie fiir Erholung gekennzeichnet. Darliber hinaus sind die an die

.BOhme* angrenzenden Flachen als Vorranggebiet fur den Hochwasserschutz festgesetzt.

Die Autobahn A 27 ist als Vorranggebiet fir die Autobahn, die vorhandenen Gleisanlagen als Vor-
ranggebiet fur die Haupteisenbahnstrecke dargestellt (LANDKREIS HEIDEKREIS 2015).

Landschaftsrahmenplan (LRP)

Nach dem Landschaftsrahmenplan fir den Landkreis Heidekreis (2013) bestehen im Untersu-
chungsraum schutzwiirdige Teile von Natur und Landschaft. Hierzu z&hlen das FFH-Gebiet
,.BOhme* und das Landschaftsschutzgebiet ,Béhmetal”. Des Weiteren ist das Gebiet im Bereich
der Béhme als Gebiet von Uberdurchschnittlicher Bedeutung fur Tier- und Pflanzenarten mit sehr

hoher Bedeutung dargestellt.

Im Landschaftsrahmenplan sind fiir den Untersuchungsraum Gebiete mit regionaler/lokaler Bedeu-
tung gekennzeichnet. Hierzu zahlen Bereiche der Zielkategorie ,Sicherung“ und Bereiche der Ziel-
kategorie ,Sicherung und Verbesserung"“. Des Weiteren wird die Bobhme im LRP als Biotopverbund-

achse der FlieRgewasser dargestellt (LANDKREIS HEIDEKREIS 2013).
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3 Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen

Im gesamten Planungsprozess zum Briickenneubau sind mit den Variantenuntersuchungen und
der umweltfachlichen Beurteilung bautechnischer MaBnahmen wesentliche Untersuchungen ei-
ner verhaltnismaRigen Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des
Landschaftsbildes erfolgt.

In den briickenbautechnischen Entwurf sind die weiter konkretisierten bautechnischen Vermei-
dungsmalinahmen integriert. Sie tragen dazu bei, dass mogliche Beeintrachtigungen dauerhaft

ganz oder teilweise vermieden werden.

Konzeptionell sind die Vermeidungsmaflinahmen wesentlicher Inhalt der landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung. Naturschutzfachlich begriindete Vermeidungsmalinahmen werden im

MaRnahmenblatt dokumentiert und im MaRnahmenplan entsprechend gekennzeichnet.

VermeidungsmaRnahmen bei der Durchfihrung der Baumaflinahme dienen dem unmittelba-
ren Schutz vor temporaren Gefahrdungen wahrend der Bauausfiihrung. Entsprechende MalRnah-
men sind z.B. Einzdunungen (z.B. zum Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetations-
flachen) oder Bauzeitenregelungen (z.B. BaufeldrAumung auf3erhalb der Brutzeit storungsemp-
findlicher Vogelarten).

Im Folgenden werden diese MalRnahmen getrennt nach brickenbautechnischen Vermeidungs-
maflnahmen und Malinahmen zur Durchfiihrung der BaumalRnahme zusammenfassend erlautert

und aufgelistet.

3.1 Bruckenbautechnische Vermeidungsmalinahmen

Grundsatzlich wurde bereits bei der Wahl der Briicke aus vier Varianten die umweltvertraglichere
Alternative gewahlt. Der gewéhlte Briickenersatzneubau zeigt hinsichtlich der Beeintrachtigungen

von hoherwertigen Biotopen Vorteile gegeniiber den anderen Briickenbauwerken.

Grundsétzlich wurde bei der Briickenplanung darauf geachtet, den Eingriff in angrenzende emp-

findliche Bereiche mdglichst gering zu halten.

Durch die Dimensionierung des Briickendurchlasses ist zudem die 6kologische Durchgangigkeit

des FlieBgewassers weiterhin gewahrleistet.

Darlber hinaus sind zur Vermeidung bzw. Minderung von Beeintréachtigungen fir das geplante
Bauvorhaben nachstehende MalRnhahmen vorgesehen bzw. sind die Maf3hahmen im Zuge der Bau-
ausfuihrung zu bertcksichtigen.
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3.2 Vermeidungs- und SchutzmalRnahmen bei der Durchfihrung der
Baumalinahme

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemaf § 15 BNatSchG verpflichtet, "vermeidbare Beeintrachti-

gungen von Natur und Landschaft zu unterlassen”.

Allgemeine Vermeidungs- / VerminderungsmafRnahmen

- Vermeidung bzw. Verminderung von Beeintrachtigungen durch umsichtige Ausfiihrung der
Bauarbeiten

Um die Eingriffsauswirkungen auf Vegetation, Fauna, Boden und Grundwasser zu mini-
mieren, sind fur die voribergehend zu beanspruchenden Flachen fir den Naturschutz ge-
ringwertige Bereiche zu nutzen. Der Flachenverbrauch ist méglichst gering zu halten. Als
Lagerflachen sind moglichst bereits versiegelte Flachen zu wahlen. Stehen nicht gentigend
derartige Flachen zu Verfligung, sind alternativ geringwertige Bereiche wie Ackerflachen
fur die Baustelleneinrichtung zu wahlen. Gehdlzbestande oder sonstige sensible Vegeta-
tionsflachen sind zu schonen. Grundsatzlich sind Schadstoffeintrage in Boden und Grund-
wasser zu vermeiden. AuRerdem sind Lagerplatze und die Betankung von Baufahrzeugen
so einzurichten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in den Untergrund bzw. die Ober-
flachengewasser gelangen. Olbindemittel sind vorzuhalten. Baumaschinen und -gerate
sind gegen OI- und Treibstoffverluste zu sichern. Maschinenstandorte sind taglich auf
Tropfreste zu untersuchen. Elektrisch betriebene, bzw. abgasarme Maschinen und Fahr-

zeuge sind zu bevorzugen.

Vermeidungsmalnahmen

Zum Schutz der benachbarten empfindlichen und wertvollen Biotopstrukturen sind folgende
Schutzmafinahmen vorgesehen, die geeignet sind, erhebliche Beeintréchtigungen oder eine Zer-
stbrung der Flachen zu vermeiden. Eine genaue Beschreibung der Mal3Bnahmen erfolgt in der Un-

terlage 9.2.

1V: Schutz von Einzelbdumen gem. DIN 19820 und RAS-LP 4

An die Trasse bzw. den Arbeitsraum angrenzende Gehdlzbestande sind wéahrend der Bau-
zeit durch geeignete Vorkehrungen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 vor Beeintrachtigun-

gen zu schitzen.

Bei den Arbeiten ist ein Abstand von 2,5 m zum Stamm der Gehélze einzuhalten, damit
eine Beeintrachtigung ausgeschlossen werden kann. Bei Eingriffen, die unterhalb eines
Abstandes von 2,5 m zum Stamm (Abgrabungen im Wurzelbereich von 2,5 m um den
Stamm herum) stattfinden, ist der jeweilige Baum zu féllen und entsprechend zu kompen-

sieren.
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2V:

3V:

4V:

Die zu schitzenden Einzelbaume sind mit einer abgepolsterten Bohlenummantelung des
Stammes oder mit einem festen Schutzzaun vor Beeintréchtigungen zu schitzen. Erfor-
derlich werdende Aufastungen zur Freihaltung des Lichtraumprofils sind von ausgebilde-

tem Fachpersonal auszufihren.

Bodenverdichtungen im unbefestigten Wurzelbereich (Kronentraufe) von Baumen sind zu

unterlassen.

Bei Bodenauftrag im Wurzelbereich sind schadensbegrenzende MalRhahmen durchzufiih-
ren. Dies umfasst eine Reduzierung bzw. Verzicht von Bodenauftrag im Stammbereich. Bei
unvermeidbaren Auffillungen sind ggfs. alte Wurzelhorizonte durch Beliftungssektoren zu

erhalten. Die Anfullungen erfolgen mit leichtem und nahrstoffreichem Boden.
Umfang: 1 x Einzelbaumschutz

Anlage von Schutzzaunen

Im Bereich der Walder und Geholzbestéande wird der Arbeitsbereich auf das unbedingt not-
wendige Mal reduziert. Die an den Arbeitsbereich angrenzenden Flachen werden durch
Auszaunung und deutlicher Kennzeichnung gemafl RAS-LP 4 gesichert. Ebenso sind die
unter 1 V genannten Punkte zu beachten. Die Baugruben wie auch die Baustellenflachen
sind generell durch Wildschutzzaune, Otterzaune und Amphibienschutz-/ Kleinsduger-

schutzzaune abzusperren.

Es wird ein Zaun aus (z.B. Holzbrettern, Maschendraht, Knotengeflecht oder Baustahimat-
ten) verwendet. Als Zaunhdhe Uber Gelande sind 1,5- 2,0 m anzusetzen. Die Schutzzaune
im Abschnitt der Baustrafl3en/Arbeitsrdume sind zum Schutz vor Staubeintragen durch Folie

oder Gewebe gemal RAS-LP 4 herzustellen.
Umfang: ca. 965m Schutzzaun

Vermeidung von Beeintrachtigungen des Bodens / Oberbodens

Boden ist sachgemarf ein- und auszubauen, zu lagern und vor vermeidbaren Beeintrachti-
gungen zu schitzen (gem. DIN 18915). Nicht sofort weiter verwendeter Oberboden ist ge-
trennt von anderen Bodenarten und abseits vom Baubetrieb zu lagern und ggf. eine Zwi-
schenansaat aufzubringen. Uberschiissiger Oberboden ist so weit wie moglich an anderer
Stelle als Vegetationstragschicht wiederzuverwenden. Im Anschluss an die Bauarbeiten

muss eine Tiefenlockerung der baubedingt beanspruchten Boéden stattfinden.

Vermeidung von Stoffeintragen in das FlieRgewéasser

Die Baugruben werden mit Pumpen von anfallendem Niederschlag befreit. Zur Vermeidung
von Stoffeintragen in das FlieRgewasser Bohme (Gewasserschutz) ist das Wasser aus den

Baugruben Uber ein Absetzbecken/Sandfang zu leiten.
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5V: Eichrichtung von Schutzzonen

Im Hinblick auf den Schutz des FFH-Gebietes ist der sich nordlich der Briicke befindliche
Bereich des FFH-Gebietes fir die Nutzung von BaustralR3en, Lagerungsflachen oder ahnli-
chem ausgeschlossen. Des Weiteren liegt im Stidwesten, angrenzend an die Boschungs-
kante der A 27, eine Grunlandflache, die eine fir den Naturschutz wertvollen Bereich dar-
stellt. Diese Flachen sowie das gesamte FlieRgewasser einschliel3lich seiner Randstruktu-
ren sind wéhrend der Abbruch- und Bauarbeiten durch geeignete MaRnahmen zu schit-
zen. Dariber hinaus sind die im Osten und Westen gelegenen Baustral3en von den an-
grenzenden Gehdlzbestanden in einem Abstand von mind. 5 m anzulegen, sodass die

Saumstrukturen vollstandig erhalten bleiben.

6V: Verwendung von 6kologisch unbedenklichem Baumaterial

Fur den Bau der BaustraRe sowie der Baustelleneinrichtungsflachen ist zum Schutz des
FlieRgewéassers sowie des Uberschwemmungsgebietes naturvertragliches, unbelastetes

Material / Recyclingschotter (Z0) zu verwenden.

7V: Umweltbaubegleitung

Um sicherzustellen, dass die entstehenden Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes sowie
der anderen fUr die Fauna wertvollen Flachen und Strukturen so gering wie méglich aus-
fallen und die Malinahmen zur Schadensbegrenzung fachgerecht umgesetzt werden, ist

eine Uberwachung durch eine Umweltbaubegleitung mit Fachpersonal erforderlich.

8V: Rekultivierung der temporérer beanspruchten Bauflachen

Die temporér beanspruchten Bauflachen, z.B. zur Errichtung der Baugruben und Baustel-
leneinrichtungsflachen sind nach Beendigung der Baumaflinahme gemalf ihrem urspring-

lichen Zustand wieder herzustellen.

Artenschutzrechtliche VermeidungsmalRnahmen

Zum Schutz und zur Minimierung der Beeintrachtigungen wahrend der BaumalRnahme auf die Tier-

welt sind folgende Schutzmal3nahmen vorgesehen:

9V: Geholzrodungen in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar

Minimierung der Beeintrachtigungen der Tierwelt durch Rodung von Gehdlzbestanden au-

Rerhalb der Vogelbrutzeit.

Das Roden von Hecken und das Féllen von Baumen ist nicht in der Zeit vom 01. Marz bis
zum 30. September durchzufiihren (s. § 39 Abs. 5 BNatSchG). Durch das Fallen au3erhalb

der Brutzeit werden die Belange des Artenschutzes nicht berihrt.
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10 V: Bauzeitenregelung fir die Errichtung von BaustraRen und Materiallagerflachen

Zum Schutz von Bodenbritern sollte die Errichtung von Baustral3en und Materiallagerplat-

zen nicht im Zeitraum von Anfang Méarz bis Ende Juli erfolgen.

11 V: Kontrolle auf Brutvogel- und/oder Fledermausvorkommen

Vor Abriss des Briickenbauwerkes ist dieses auf Brutvogel- und/oder Fledermausvorkom-
men zu Uberprifen. Werden im Zuge der Kontrolle Vogel oder Flederméause festgestellt, ist
unmittelbar die Untere Naturschutzbehdrde des Landkreis Heidekreis zu kontaktieren. In
Abstimmung mit der Fachbehorde ist das weitere Vorgehen zu besprechen. In jedem Fall

sind Flederméause fachgerecht zu bergen und zu versorgen.

12 V: Reduzierung der Baustellenbeleuchtung

Grundsatzlich ist eine mdglichst geringe Beleuchtung zu wahlen sowie insektenschonende
Leuchtmittel zu verwenden. Die Baulichter/ -strahler sind so auszurichten, dass die angren-
zenden Gehdlze so wenig wie moglich angestrahlt werden. Eine dauerhaft nachtliche Be-

leuchtung der Baustelle bzw. der Bohme und des Raumes unter der Briicke ist untersagt.

Ausnahmsweise und nach vorheriger Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung ist eine
kurzzeitige nachtliche Beleuchtung (z.B. an Wochenenden zur Ausfihrung von Sonderar-

beiten) moglich.

13 V: Gewahrleistung der 6kologischen Durchgéangigkeit

Die okologische Durchgangigkeit des Gewassers einschlie3lich der angrenzenden B6-
schungsbereiche ist wahrend der gesamten Bauzeit zu gewéahrleisten, um z.B. ein Uber-
fliegen der BAB27 durch Végel / Querung durch Amphibien oder Fischotter und damit das
Kollisionsrisiko zu vermeiden. Das nachtliche Abstellen von Baufahrzeugen sowie die La-
gerung von Baumaterialien/Baugertist sind in der Niederung / im Bereich der ,Bohme* un-
tersagt. Die Durchgangigkeit und der Schutz der Béhme ist durch Aufstellung eines Schutz-

zaunes im Abstand von 1 m entlang der Boschungsoberkante zu sichern.

14 V: Kontrolle von H6hlenbdumen

Die im Rahmen der Baumalnahme zu entfernenden Gehdlzbestande sind vor Beginn der
Fallarbeiten auf ihre Quartiereignung und einen maoglichen aktuellen Besatz durch Fleder-
mause zu kontrollieren. Werden im Zuge Kontrolle Flederm&use in den Baumhohlen fest-
gestellt, ist unmittelbar die Untere Naturschutzbehorde des Landkreis Heidekreis zu kon-
taktieren. In Abstimmung mit der Fachbehdrde ist das weitere Vorgehen zu besprechen. In

jedem Fall sind Flederméuse fachgerecht zu bergen und zu versorgen.
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15 V: Bauzeitenregelung fiir den Briickenabriss/ Beginn der Bautétigkeit

Der Briickenabriss sowie der Beginn der Bautatigkeit ist aus artenschutzrechtlichen Griin-
den (v.a. Fische und Flederméause) nur in der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober durch-
zufuhren. In Bezug auf den Brickenabriss sind die einzelnen Brickenteile aus dem Bri-
ckenbauwerk zu entnehmen und aufRerhalb des FFH-Gebietes transportfahig zu verarbei-
ten. Um den Eintrag von Fremdstoffen in das FFH-Gebiet / die ,Béhme* zu vermeiden, ist

zudem ein Schutzgerist zu errichten.

16 V: Anbringung von Fledermauskasten am neuen Briickenbauwerk

Mit dem geplanten Briickenabriss des bestehenden Briickenbauwerks ist der Verlust von
Fledermausquartieren verbunden. Um den Verlust dieser Quartiere auszugleichen, sind am
neuen Brickenbauwerk 3 Fledermauskasten anzubringen, die fir die Anbringung an Ge-

bauden (Briicken) geeignet sind.

17 V: Umsetzen von Amphibien

Grundsétzlich ist die Absicherung des Baufeldes durch die Aufstellung von Schutzzdunen
(s. 2 V) gewdhrleistet. Sollten dennoch Amphibien in den Baustellenbereich gelangen, sind
diese abzufangen und in ein geeignetes Gewasser in der naheren Umgebung umzusetzen
(,Erlenbruch® im Nordwesten des UG). Darlber hinaus sind jegliche im Zusammenhang
mit der Bautatigkeit entstehenden Amphibienfallen, wie Erdlécher, zu verschlieBen bzw.

mit Amphibienschutzzaunen zu sichern.

18 V: Umsetzen von Reptilien

Grundsétzlich ist die Absicherung des Baufeldes durch die Aufstellung von Schutzzdunen
(s. 2 V) gewahrleistet. Sollten dennoch Reptilien in den Baustellenbereich gelangen, sind
diese abzufangen und in ein geeignetes Habitat in der naheren Umgebung umzusetzen
(Brachflache zwischen den Bahntrassen). Darliber hinaus sind jegliche im Zusammenhang

mit der Bautatigkeit entstehenden Reptilienfallen, wie Erdlécher, zu verschlieRen.

19 V: Durchfiihrung eines Ottermonitorings

Wahrend der Bautatigkeit ist z.B. unter Anwendung einer Wildtierkamera ein begleitendes
Ottermonitoring durchzuftihren. Im Falle einer Kollisionsgefahrdung kénnen dadurch kurz-

fristig gezielte SchutzmafRnahmen entwickelt und umgesetzt werden.

Nach dem faunistischen Gutachten sollte zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des
Fischotters auf eine nachtliche Bautatigkeit verzichtet werden. Des Weiteren ist auch eine
nachtliche Beleuchtung der Baustelle bzw. der Bohme und des Raumes unter der Briicke

zu vermeiden. Hinzukommend ist der Baukorridor sehr schmal zu halten; Baugeriste etc.
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sind in einem Abstand von ca. 1 m zum Gewasserbett bzw. zum Ufer aufzustellen. Nach

Abschluss muss ein Rickbau der bendétigten Zuwegungen durchgefiihrt werden.

Die im faunistischen Gutachten aufgefiihrten MalZnahmen zur Vermeidung werden im Zuge
der Baumafinahme umgesetzt (s. 8 V, 12 V, 13 V). Weitere Schutzmal3nahmen fir den
Fischotter sind nach faunistischen Gutachten an dieser Stelle nicht mdglich, da bereits die
BAB 27 ottersicher eingezaunt ist und eine weitere Zaunung der Bohme schwer maoglich

bis unmaoglich ist.

Als kurzfristige SchutzmaRnahme im Rahmen des Ottermonitorings soll eine Absperrung

an den vom Fischotter genutzten Wanderwegen durch einen Otterschutzzaun erfolgen.

20 V: Durchfihrung von Rammarbeiten auf3erhalb der Laichzeit

Die Rammarbeiten sowie weitere Arbeiten, die im Bereich des FlieRgewassers Erschitte-
rungen hervorrufen, sind nur au3erhalb der Laichzeit von Fischen, d.h. nicht im Zeitraum

von Anfang April bis Ende Juni durchzufuhren.

CEF-Malmafnahmen

Zum Schutz und zur Minimierung der Beeintrachtigungen im Zuge der Baumafinahme auf die Tier-

welt sind folgende vorgezogene Kompensationsmalinahmen vorgesehen:

1 CEF. Anbringung von Vogelnistkasten

Fur den Verlust natirlicher Nist-/Brutmoglichkeiten sind wahrend der Baumaflinahme
2 selbstreinigende Nistkasten flr nischen- und héhlenbriitende Vogelarten an der im nord-
westlich vom Bauvorhaben gelegenen Eisenbahnbriicke anzubringen. Weitere 4 selbstrei-
nigende Nistkasten fiir nischen- und héhlenbritende Vogelarten sind nach Umsetzung der

Baumafinahme an dem neuen Brickenbauwerk Uber die Bohme anzubringen.

2 CEF: Anbringung von Fledermauskéasten

In der ndheren Umgebung des Brickenbauwerks sind fir den Verlust natirlicher Fleder-

mausquartiere 6 Fledermauskésten anzubringen.
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Tabelle 9: Ubersicht VermeidungsmaRnahmen

Vermeidungsmaflnahmen nggr‘;;
Bauvariante
o Wahl des umweltvertraglichsten Briickenbauwerks aus vier Varianten
Vermeidungsmalnahmen
e Schutz von Einzelbdaumen gem. DIN 19820 und RAS-LP 4 1v
e Anlage von Schutzzaunen 2V
e« Vermeidung von Beeintrachtigungen des Bodens / Oberbodens 3V
¢ Vermeidung von Stoffeintragen in das FlieRgewasser 4V
e Einrichtung von Schutzzonen SV
¢ Verwendung von 6kologisch unbedenklichem Baumaterial 6V
e Umweltbaubegleitung 7V
e Rekultivierung der temporér beanspruchten Bauflachen 8V
Artenschutzrechtliche VermeidungsmafRnahmen
e Geholzrodungen in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar 9V
e Bauzeitenregelung fur die Errichtung von BaustralRen und Materiallagerflachen 0V
e Kontrolle auf Brutvogel-und/oder Fledermausvorkommen 1V
e Reduzierung der Baustellenbeleuchtung 12V
e Gewahrleistung der dkologischen Durchgangigkeit 13V
e Kontrolle von Héhlenbaumen 14V
e Bauzeitenregelung fiir den Briickenabriss/ Beginn der Bautatigkeit 15V
e Anbringung von Fledermauské&sten am neuen Briickenbauwerk 16V
e Umsetzen von Amphibien 17v
e Umsetzen von Reptilien 18V
« Durchfithrung eines Ottermonitorings 19V
e Durchfiihrung von Rammarbeiten auRerhalb der Laichzeit 20V
CEF-Malinahmen
¢ Anbringung von Vogelnistkésten 1 CEF
e Anbringung von Fledermauskasten 2 CEF
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4 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung
4.1 Methodische Vorgehensweise

4.1.1 Wirkfaktoren und Wirkintensitaten

Mit dem geplanten Brickenbauwerk ist eine Verdnderung der Gestalt und Nutzung von Grundfla-
chen verbunden, aus denen erhebliche und/oder nachhaltige Beeintrachtigungen der Leistungsfa-
higkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftshildes resultieren kénnen. GemalR § 14

BNatSchG handelt es sich daher um einen Eingriff in Natur und Landschatft.

Im vorliegenden LBP werden die durch den Brickenneubau hervorgerufenen Konflikte in ihren
Eingriffswirkungen beschrieben sowie flaichenmé&Rig bilanziert. Die Auswirkungen der Baumalf-

nahme auf die einzelnen Schutzguter werden nachfolgend beschrieben.

Die kartographische Darstellung der Konflikte erfolgt im Bestands- und Konfliktplan im Maf3stab 1:
2.000 (sh. Unterlage 19.1.2).

Von den beschriebenen Merkmalen des Planvorhabens kdnnen die voraussichtlich relevanten Wir-
kungen auf die Umwelt abgeleitet werden. Sie werden in Tab. 5 anhand von Ursache, Zeitpunkt
und Dauer ihres Auftretens nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschieden.
Wahrend baubedingte Wirkungen nur temporar wahrend der Bauphase auftreten (unter Umstan-
den aber auch langer andauernde Auswirkungen auf die Umwelt haben kénnen), treten anlage-
und betriebsbedingte Wirkungen wéhrend der Betriebsphase auf. Hier kann zudem unterschie-
den werden zwischen dauerhaften Wirkungen (z.B. Versiegelung) oder tageszeitlich unterschied-

lichen Wirkungen (z.B. durch Verkehr und die Nutzung des StralRenbauwerks).

Soweit moglich und fur die Abschatzung von Auswirkungen relevant, werden Hinweise auf die
Reichweite (voraussichtlicher Einwirkungsbereich) und die voraussichtliche Intensitat der Einwir-

kungen gegeben.

Tabelle 10: Ubersicht Uiber die Wirkfaktoren des Vorhabens

Wirkfaktor | Wirkzone/Wirkungsintensitat/ potenziell betroffene Schutzguter
baubedingt
Flacheninanspruch- Wirkzone / Mindestangaben:

nahme mit Bodenum- | iiberbaubare Flache und ggf. unmittelbare Umgebung; Zeitraum der Bauabreiten
lagerung und -verdich- | wirkungsintensiat:

tung durch Baustellen- | temporarer Funktionsverlust auf den beanspruchten Flachen fiir Schutzgiiter wie Pflan-
einrichtung, Lager- zen und Tiere, Boden und Wasser

platze, Baustraen Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen:

und Rampen Bilanz der Biotope und Habitate mit besonderer Bedeutung sowie der Béden mit beson-
derer und allgemeiner Bedeutung

Baubetrieb (Baustel- | Wirkzone / Mindestangaben:

lenverkehr, Erdarbei- | iberbaubare Flache und ggf. unmittelbare Umgebung; Zeitraum der Bauabreiten

ten) Wirkungsintensiat:

temporarer Beeintrachtigung fir Schutzgiter wie Pflanzen und Tiere, Boden und Wasser
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensitat/ potenziell betroffene Schutzgiter

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen:
Bilanz der Biotope und Habitate mit besonderer Bedeutung sowie der Béden mit beson-
derer und allgemeiner Bedeutung

anlagebedingt

Versiegelung durch Wirkzone / Mindestangaben:
die Anlage des neuen | Neuversiegelung ca. 260 m?
Briickenbauwerks Wirkungsintensiat:

Vollstandiger und dauerhafter Funktionsverlust fiir samtliche Schutzgiter

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen:

Bilanz der Biotope und Habitate mit besonderer Bedeutung (unter Beriicksichtigung ver-
bleibender Restflachen) sowie weiterer als planungsrelevant ausgewahlter Funktionen.

Zur Ermittlung des Kompensationserfordernisses fir die Versiegelung von Boden (NLStBV
u. NLWKN 2006) werden die voll- und die teilversiegelten Béden mit besonderer und all-
gemeiner Bedeutung getrennt bilanziert. Die teilversiegelten Flachen wie z.B. Mittelstreifen
und Bankettflachen werden pauschal mit einem Faktor von 0,5 in die Bilanzierung aufge-
nommen.

betriebsbedingt

Mit dem Vorhaben Wirkzone / Mindestangaben:
sind keine erheblichen | -
Wirkfaktoren verbun- | wirkungsintensiat:
den, keine Verande-

rung zum Status quo.

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen:

Vorbelastungen

Die Vorbelastung innerhalb des Untersuchungsgebietes ergibt sich insbesondere durch die im Vor-
habensbereich vorhandenen StraRen. Hierbei handelt es sich zum einen um die L 190 und zum
anderen um die BAB 27 sowie deren Anschlussstellen (Walsrode-Sid). Die genannten Stral3en
einschlieBlich ihrer Brickenbauwerke wie auch die im UG verlaufende Bahntrasse besitzen auf-
grund der Zerschneidungseffekte und des Verkehrsaufkommens sowie der damit verbundenen
Larm- und Geruchsemissionen eine negative Wirkung auf die Flora und Fauna im Untersuchungs-

gebhiet.

Darlber hinaus weisen die Entwéasserungsgraben innerhalb des Untersuchungsgebietes zum Teil
starke Eutrophierungserscheinungen aufgrund von Stoffeinleitungen Uber vorhandene Drainage-
rohre auf. Weiterhin wurden sudlich der Autobahnbriicke auf dem Griinland mehrere Sandhaufen
gelagert, die zu einem spateren Zeitpunkt auf der Flache und tber das Bohmeufer hinaus verteilt
wurden. Hiermit verbunden sind zum einen Beeintrachtigungen der Gewéasserzonose durch Stof-

feintrage und zum anderen die Beschadigung der Uferflora und -fauna (BIOS 2015).

4.1.2 Prognose der Beeintrachtigung

Die Prognose der Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erfolgt aus-

schlieBlich fur die jeweiligen planungsrelevanten Funktionen.
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Die nachfolgend vorgestellte Methodik zur Ermittlung des Eingriffsumfangs im Rahmen der Kon-
fliktanalyse basiert auf der Uberlagerung der Bestandserfassung und -bewertung mit den vorha-

bensbedingten Wirkungen.

Am Ende des Kapitels 4.2 erfolgt eine Auflistung der Konflikte mit Angabe der entsprechend be-
troffenen FlachengroRe.

4.1.2.1 Pflanzen und Tiere
Baubedingte Auswirkungen

Fur die Dauer der Bauphase kommt es zu einer vortibergehenden Flacheninanspruchnahme von
Biotoptypen zur Errichtung von BaustraBen, Baustelleneinrichtungsflachen und Rampen. Hierbei
werden vor allem Flachen beansprucht, die im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang zum Bri-
ckenbauwerk liegen. Im Sinne der allgemeinen Vermeidungsmalnahmen werden insbesondere
Biotoptypen in Anspruch genommen, die von geringer Bedeutung fir den Naturschutz sind. Hierbei
handelt es sich sowohl um vorhandene Wirtschaftswege, als auch um Acker- und intensiv genutzte
Grinlandflachen. Baubedingt ist zudem eine Entfernung der im Briickennahbereich bestehenden
Gehdlzstrukturen erforderlich. Es handelt sich hierbei Giberwiegend um standortgerechte Gehdlz-
bestdnde (HPS) der Wertstufe Ill; der Verlust der Geholzbesténde ist entsprechend zu kompensie-
ren. Auswirkungen auf angrenzende wertvolle Biotoptypen (Grinland- und Gehélzbestande) wer-
den durch die vorgesehenden Vermeidungsmal3nahmen 3 V und 4 V (Schutz von Einzelbaumen

und Anlage von Schutzzaunen) vermieden.

Gleichzeitig bedeutet die Flacheninanspruchnahme einen temporéaren Lebensraumverlust fir Tiere
in diesen Bereichen. Baubedingte Stérungen durch z.B. L4&rm und Bewegung sind ebenfalls zu
erwarten. Erhebliche Beeintrachtigungen kénnen allerdings unter Beriicksichtigung der Vermei-
dungs- und Verminderungsmafinahmen (siehe Kap. 3) und aufgrund der zeitlichen Befristung der
baubedingten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Darliber hinaus sind in der Umgebung ge-

eignete Ausweichhabitate strukturell ahnlicher Auspréagung vorhanden.
Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt ergibt sich durch die Verlegung des vorh. Entwésserungsgrabens am sudostli-
chen Boschungsful® der Verlust eines Waldrands. Des Weiteren ergeben sich, mit Ausnahme
der kleinflachigen Neuversiegelung, keine Veranderungen zum Status quo. Das vorhandene Bri-
ckenbauwerk wird lediglich ersetzt, wertvolle Lebensraumstrukturen werden im Zusammenhang
mit dem Bauvorhaben nicht in Anspruch genommen. Die 6kologische Durchgéangigkeit wird mit
der geplanten Dimensionierung des Briickendurchlasses weiterhin gewahrleistet. Die Funktion
als Lebensraum fir die verschiedenen Artengruppen kann weiterhin ohne Einschrankung erfullt
werden. Erhebliche Beeintrachtigungen sind demnach auszuschlieen.

Eine detaillierte Betrachtung der Auswirkungen erfolgt in Unterlage 19.2, dem Artenschutzbeitrag.
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Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit der Nutzung des Briuckenbauwerks sind keine erheblichen Beeintrachtigungen verbunden, da

sich keine Veranderungen zum Status quo ergeben.

4.1.2.2 Boden
Baubedingte Auswirkungen

Im Zuge des Brickenneubaus kommt es baubedingt zu einer voriibergehenden Flacheninan-
spruchnahme im Bereich der herzustellenden Baustralen, Baustelleneinrichtungsflachen und
Rampen. Im Zusammenhang mit der Teilversiegelung sind zudem durch die Beanspruchung bzw.
das Befahren des Bodens mit schweren Baumaschinen Schaden der oberflichennahen Boden-
strukturen (Bodenverdichtungen) zu erwarten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Fol-
gen der Bodenverdichtung nach Beendigung der Bauarbeiten durch eine anschlieRende Bodenlo-
ckerung (Tiefenlockerung) weitgehend behoben werden konnen. Eine dauerhafte Versiege-
lung/Flacheninanspruchnahme findet nicht statt. Insgesamt sind die baubedingten Auswirkungen

als nicht erheblich einzustufen.

Weitere potentielle Beeintrachtigungen des Bodens wahrend der Bauphase kénnen durch das Aus-
treten von umweltgefédhrdenden Stoffen aus Fahrzeugen und Baumaschinen entstehen. Bei einer

sachgemafen Durchfiihrung der Bauarbeiten sind diese Beeintrachtigungen jedoch zu vermeiden.
Anlagebedingte Auswirkungen

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben kommt es im geringem Umfang (260 m2) zu
einer dauerhaften Beanspruchung von Boden in Form von Versiegelung oder Uberbauung. Betrof-
fen sind dabei Flachen im Randbereich der bestehenden Autobahn. Die Versiegelung ist als ein
erheblicher Eingriff zu werten und ist entsprechend zu kompensieren. Mit dem Ersatzneubau der
Briicke sind Bodenbewegungen im Bereich des Bauvorhabens verbunden, hierbei handelt es sich
allerdings um Boéden, die aufgrund der bestehenden Bebauung bereits anthropogen Uberformt
sind. Weitere Veranderungen bzw. Bodenumlagerungen entstehen in Folge der Neuanlage von
Graben und Versickerungsmulden im Seitenraum der BAB. Auch hier sind anthropogen bereits

Uuberformte Boden betroffen.
Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit der Nutzung des Briuckenbauwerks sind keine erheblichen Beeintréachtigungen verbunden, da

sich keine Veranderungen zum Status quo ergeben.
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4.1.2.3 Wasser
Baubedingte Auswirkungen

Beeintrachtigungen des Grundwassers sowie der Oberflachengewasser durch die Bautatigkeit
(Schadstoffeintrage) sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und entsprechender Schutz-
mafinahmen zu vermeiden. Erhebliche Grundwasserqualitéatsbeeintrachtigungen sind bei einer
umsichtigen Bauausfiihrung nicht zu erwarten. Die Errichtung der Baustral3en erfolgt unter Ver-
wendung von 6kologisch unbelasteten Material (Z0), sodass bei Hochwasserereignissen Beein-
trachtigungen durch den Eintrag von Schadstoffen ausgeschlossen werden kénnen. Eine Ein-
schrankung des Retentionsraums erfolgt nicht. Beeintrachtigungen der Gewasser sowie des Hoch-

wasserschutzes innerhalb des Untersuchungsgebietes sind dementsprechend nicht zu erwarten.
Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. Die zukilnftige Brickenentwésserung
und die Streckenentwéasserung der BAB 27 erfolgt durch Versickerungsanlagen ins Grundwasser.
Eine Beeintrachtigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten.

Eine Neuversiegelung von Flachen ist nur kleinflachig im Bereich der BAB 27 vorgesehen. Weitere
Flachenversiegelungen, insbesondere im Bereich des FFH-Gebietes sind nicht geplant. Der Re-

tentionsraum des Uberschwemmungsgebietes an der Bohme bleibt vollstandig erhalten.

Da sich insgesamt keine Verdnderungen zum Status quo ergeben, kdnnen Beeintréachtigungen im

Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit der Nutzung der Briickenbauwerke sind keine negativen Beeintrachtigungen verbunden, da

sich ebenfalls keine Veranderungen zum Status quo ergeben.

4.2 Zusammenfassung der Beeintrachtigungen

Durch das geplante Briickenbauwerk kommt es Uberwiegend zu baubedingten Konflikten fir die
Tier und Pflanzen in Form von Teilversiegelungen und von Verlusten gehdlzpragender Biotopty-
pen. Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Konflikte sind mit dem Vorhaben nicht verbunden,

da sich keine Veranderungen zum Status quo ergeben.

Anlagebedingt sind mit dem geplanten Bauvorhaben im geringen Umfang Beeintrachtigungen des

Bodens durch die Neuversiegelung verbunden.
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Baubedingt kommt es zu einer vortibergehenden Flacheninanspruchnahme im Bereich der herzu-
stellenden Baustral3en, Baustelleneinrichtungsflachen und Rampen. Da die Flachen nach Been-
digung der BaumalRnahme gemaR ihrem urspriinglichen Zustand wieder hergerichtet werden, sind

allerdings keine erheblichen Auswirkungen durch die baubedingte Beanspruchung zu erwarten.

Das Schutzgut Wasser wird nicht erheblich nachteilig veréndert. Die Briickenentwasserung und
die Streckenentwasserung der BAB 27 erfolgt Uber Versickerungseinrichtungen. Das FlieRge-
wasser ,Bohme* einschlielllich der angrenzenden Retentionsraume bleibt vollstdndig erhalten
und wird nicht verandert. Die Vorgaben der WRRL werden eingehalten.

Baubedingt kommt es durch Verluste von Biotopstrukturen zu Beeintrachtigungen gegentber der
Tier- und Pflanzenwelt. Dies betrifft insbesondere den Verlust von Gehdlzstrukturen sowie die bau-
bedingte Flacheninanspruchnahme von Acker- und Griinlandbiotopen. Unter Berlicksichtigung der
dargestellten Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen kénnen erhebliche Beeintrachtigun-

gen planungsrelevanter Arten allerdings ausgeschlossen werden.

Das Landschaftsbild wird durch das Vorhaben nicht beeintréachtigt. Der Verlust einzelner Gehdlz-
strukturen im Bereich des Briickenbauwerks fiihrt nicht zu einer Uberpragung oder Beeintrachti-

gung des bereits durch die BAB 27 gekennzeichneten Landschaftsbildes.

Eine Ubersicht iber den Umfang der mit dem Bauvorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und
Landschaft gibt die nachfolgende Tabelle. Die Konflikte K1 bis K10 sind analog im Bestands- und
Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) dargestellt.

Die mit dem Bauvorhaben verbundenen Konflikte werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 11: Konfliktverzeichnis

Nr. Kurzbezeichnung Beschreibung zieg;ntrachtlgungs-um-

K1 Verlust nattirlicher Bodenfunktio- [Verlust der natiirlichen Bodenfunkti- 0,0260 ha
nen durch Bodenversiegelung onen durch Versiegelung

K2 Verlust von randstandigen Gehdl- |Teilverlust der Biotopfunktion 0.0240 ha
zen eines Waldes (WZF/WZK) '

K3 Verlust von randstandigen Gehdl- |Teilverlust der Biotopfunktion
zen des FFH-LRT 9190 (Alte bo-
densaure Eichenwalder auf Sand- 0,0030 ha
ebenen mit Quercus robur)

K4 Verlust von kleinflachigen Geholz- |Verlust der Biotopfunktion
bestanden im Bereich der BAB 0,3000 ha
(HPS)

K5 Verlust von randstandigen Gehdol- |Teilverlust der Biotopfunktion

; 0,0012 ha

zen einer Baumgruppe (HBE)

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 42



7% LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

Beeintrachtigungs-um-

Nr. Kurzbezeichnung Beschreibung fang

K6 Verlust von kleinflachigen Geholz- |Verlust der Biotopfunktion
bestanden im Bereich des Brii- 0,2700 ha
ckenbauwerks L190 (HPS)

K7 Verlust von Sdumen der Wertstufe |Verlust der Biotopfunktion

Il (UH) 0,0830 ha

K8 Temporare Inanspruchnahme von |Temporérer Teilverlust der Bio-
Biotoptypen zur Errichtung von topfunktion 0,3410 ha
Baustralzen (A, Gl)

K9 Verlust von kleinflachigen Geholz- |Verlust der Biotopfunktion
bestdnden im Bereich der BAB

(HPS) zur Herstellung einer Versi- 0,1528 ha
ckerungsmulde
K10 [Verlust von randstandigen Gehdl- [Verlust der Biotopfunktion
; ) 0,1764 ha
zen eines Kiefernwaldes (WZK)
K11 (|Verlust von kleinflachigen Gehdlz- [Verlust der Biotopfunktion
bestéanden im Bereich des Innen- 0.0990 ha

ohrs der AS (HPS) zur Herstellung
einer Versickerungsmulde

5 MafRnahmenplanung

Nach den jeweils in § 13 und 15 des BNatSchG formulierten Zielen und Grundséatzen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, sind erhebliche Beeintrdchtigungen von Natur und Land-
schaft vorrangig zu vermeiden. Unvermeidbare Beeintréachtigungen sind durch MaRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRinahmen) oder zu erset-

zen (Ersatzmaf3nahmen).

Nach Art und Umfang ist dabei nach folgenden Mal3nahmen zu differenzieren:
. MaRnahmen zur Vermeidung / Minimierung von Beeintrachtigungen

o Gestaltungsmafinahmen

. AusgleichsmalRnahmen

. ErsatzmalRnahmen / CEF-MalRnahmen

Die Darstellung der Mal3nahmen im LBP erfolgt in den einzelnen MaRnahmenplanen im Malstab
1: 2.000 (sh. Unterlage 9.1). Die ausfiihrliche Beschreibung der Malinahmen ist den Mal3nahmen-

blattern (sh. Unterlage 9.2) zu entnehmen.

LP298_2019-05-06_U19.1.1_LBP.docx 43



Dm LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

5.1 Ableiten des MalRnahmenkonzeptes

Um die unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen im Zuge des Briickenneubaus so weit wie
maoglich zu kompensieren, wurde ein Mal3hahmenkonzept erarbeitet, das zum einen Gestaltungs-

mafinahmen und zum anderen AusgleichsmalRnahmen beinhaltet.

Ziel der GestaltungsmalRnahmen ist eine funktionsgerechte Gestaltung sowie eine landschaftsge-
rechte, harmonische Eingliederung der Brickenbauwerke in das Landschaftsbild. Sie dienen auf
diesem Wege auch der Kompensation des durch die Brickenbauwerke hervorgerufenen Eingriffs
in den Naturhaushalt (8§14 BNatSchG). Die Festlegung von AusgleichsmafRnahmen fir erhebliche
Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes erfolgt im Benehmen mit der Un-
teren Naturschutzbehdrde des Landkreises Heidekreis. Grundséatzlich kénnen mit einer einzelnen
Ausgleichsmalinahme Beeintrachtigungen mehrerer Funktionen und Werte kompensiert werden.
Im Folgenden werden die Ausgleichs- und GestaltungsmafRnahmen kurz beschrieben, in Kapitel
5.2 erfolgt die tabellarische Auflistung aller MalRnahmen. Der erforderliche Umfang der Ausgleichs-
mafinahmen ist dabei nach dem Verfahren ,Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen beim Aus- und
Neubau von StraRen“ (NLStBV & NLWKN 2006) ermittelt (s. Kapitel 6).

Die im LBP festgelegten MalRnahmen orientieren sich an den durch das Bauvorhaben beeintrach-
tigten bzw. zerstorten Funktionen und Werten des Naturhaushaltes. Diese sind mit Hilfe der fest-
gesetzten MaBhahmen madglichst gleichartig und in jedem Fall gleichwertig auszugleichen. Die
festgelegten Mal3nahmen orientieren sich dabei an den Zielsetzungen des Landschaftsrahmen-
plans und Regionalen Raumordnungsprogramm zur Sicherung und Entwicklung von Gebieten mit

hoher Bedeutung fiir Arten und Biotope, wie es das hier betreffende FFH-Gebiet ,B6hme* darstellt.
Unter diesem Leitbild wurden nachstehende Maflihahmenkomplexe gebildet:

- Gehdlzpflanzungen und Ersatzaufforstungen
als Ausgleich fur den Verlust von Gehélzbestédnden und gleichzeitig zur Einbindung des Bau-

werkes bzw. der Autobahn in die Landschaft

- Rekultivierung und mdglichst naturnahe Gestaltung der Baustraf3en und Arbeitsrdume
zur Wiederbelebung der Bodenfunktionen sowie Anreicherung der Landschaft und Férderung

der Habitatqualitaten

- Sicherung der Habitatfunktionen
durch Schaffung von Ersatzhabitaten als Ausgleich fiir den Verlust von Nist-/Quartiermdglich-

keiten
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Gehdlzanpflanzungen und Ersatzaufforstungen

1A:

2 A:

Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden

Die im Rahmen der Baumaflnahme zu entfernenden Geholzbestande sind vor Ort wieder
anzupflanzen. Hierbei sind heimische, standorttypische Baumarten, wie z.B. Weide, Stiel-

eiche und Erle, zu verwenden.
Umfang: 5.700 m?2

Aufforstung des im Siudosten befindlichen Kiefernwaldes

Fir die Herstellung einer Versickerungsmulde und der damit verbundenen Verlagerung ei-
nes Grabens im Sudosten des geplanten Bauvorhabens ist die Entfernung von randstan-
digen Geholzen eines Kiefernwaldes erforderlich. Nach Beendigung der Bauarbeiten soll
ein Teil des temporér erforderlichen Arbeitsstreifens wieder aufgeforstet werden. Die anzu-

pflanzenden Baumarten sind dem Bestand entsprechend zu wéhlen.

Umfang: 726 mz2

Rekultivierung und moglichst naturnahe Gestaltung der BaustralRen und Arbeitsrdume

1G:

2G:

3G:

Ansaat der Trennstreifen und Bankette mit Landschaftsrasen

Die neu hergestellten Trennstreifen und Bankette werden mit Oberboden angedeckt und

mit Landschaftsrasen angesat.
Umfang: 5.430 m2

Entwicklung artenreicher Saume

Auf den Grabenbdschungen der neu herzustellenden Graben sind artenreiche Sdume
durch Einsaat mit Saatgut aus regionaler Herkunft zu entwickeln. Die Flachen sind 1 bis 2
Mal pro Jahr zu mahen, wobei die erste Mahd erst ab dem 15. Juni gestattet ist. Das Mahd-

gut ist abzuraumen.
Umfang: 4.173 mz2

Ansaat unter dem Briickenbauwerk

Unter dem Brlickenbauwerk ist ein natirliches Bodensubstrat zu verwenden; die Ansaat
erfolgt in den trockenen Bereichen (je Flussseite ein Bereich von ca. 1,5 m) mit Regio-

Saatgut.

Umfang: 773 m2
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Sicherung der Habitatfunktionen

1 CEF: Anbringung von Vogelnistkasten als Ersatzhabitate

Fir den Verlust naturlicher Nist-/Brutmdglichkeiten sind wahrend der BaumafRnahme

2 selbstreinigende Nistkasten fir nischen- und hohlenbriitende Vogelarten an der im nord-

westlich vom Bauvorhaben gelegenen Eisenbahnbriicke anzubringen. Weitere 4 selbstrei-

nigende Nistkasten fiir nischen- und héhlenbritende Vogelarten sind nach Umsetzung der

Baumafinahme an dem neuen Brickenbauwerk Uber die Bohme anzubringen.

2 CEF: Anbringung von Fledermauskasten als Ersatzhabitate

In der ndheren Umgebung des Brickenbauwerks sind fir den Verlust natirlicher Fleder-

mausquartiere 6 Fledermauskéasten anzubringen.

5.2 MalBnahmenubersicht

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs-, und Ge-

staltungsmaRnahmen. AuRerdem verdeutlicht diese Ubersicht, welche MaRnahmen zur Berech-

nung der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung heran gezogen werden kdnnen.

Tabelle 12: Ubersicht der MaRnahmen

MaRnahmen- Kurzbeschreibung der MaRnahme Dimension, Anrechenbare
nummer 9 Umfang Flache/Anzahl
1V Schutz von Einzelbdumen gem. DIN 19820 und RAS-LP 4 1 Stick -
2V Anlage von Schutzzaunen 965 m -
3V Vermeidung von Beeintrachtigungen des Bodens / ) )
Oberbodens
4V Vermeidung von Stoffeintrédgen in das FlieRgewasser - -
5V Einrichtung von Schutzzonen Waldbestéande
im Norden so-
wie die Grin-
landflache im )
Sudwesten
des Brucken-
bauwerks
3352
6V Verwendung von ¢kologisch unbedenklichem Baumaterial 3.410 m2 -
7V Umweltbaubegleitung - -
8V Rekultivierung der temporar beanspruchten Bauflachen 4.240 m2 )
(A, GI, UHM)
9V Gehdlzrodungen in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende 5.982 m2 )
Februar
v Bauzeitenregelung fir die Errichtung von Baustral3en und ) )
Materiallagerflachen
1V Kontrolle auf Brutvogel- und/oder Fledermausvorkommen | Brickenbau- )
werk
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MaRnahmen- Kurzbeschreibung der MaBnahme Dimension, Ar_]_rechenbare
nummer Umfang Flache/Anzahl

12V Reduzierung der Baustellenbeleuchtung - -
13V Gewabhrleistung der 6kologischen Durchgéangigkeit - -
14V Kontrolle von Héhlenbdumen - -
15V Bauzeitenregelung fiir den Briickenabriss/ Beginn der ) i
Bautatigkeit
16V Anbringung von Fledermauskasten am neuen Briicken- ) )
bauwerk
17V Umsetzen von Amphibien - -
18V Umsetzen von Reptilien - -
19V Durchfiihrung eines Ottermonitorings - -
20V Durchfiihrung von Rammarbeiten auf3erhalb der Laichzeit - -
1A Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden 5.700 m2 5.700 m2
2A Aufforstung des im Sudosten befindlichen Kiefernwaldes 726 m? 726 m?
1G Ansaat der Trennstreifen und Bankette mit Landschafts- 5 430 m2 i
rasen
2G Entwicklung artenreicher Saume 4.173 m? -
3G Ansaat unter dem Briickenbauwerk 773 m?
1CEF Anbringung von Vogelnistkasten - -
2CEF Anbringung von Fledermauskasten - -
1E Ersatzgeldzahlung fur Ersatzaufforstung 1.038 m? 1.038 m2
2E Ersatzgeldzahlung zum Ausgleich Kompensationsdefizit 3.828 m2 3.828 m2
Summe 11.292 m?

6 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Zur Beurteilung des zu kompensierenden Eingriffs werden flr den Bezugsraum ,Naturnahes FlieR3-
gewasser mit standortgerechten Gehdolz- und Offenlandbiotopen einschlief3lich parallel verlaufen-
der Landesstral’e L 190 alle erheblichen Beeintrachtigungen aufgefuhrt. Diese werden jeweils
aufgeschlisselt nach den maRgeblichen Funktionen des Bezugsraumes verbal und rechnerisch

dargestellt.
Funktionsbereich Tiere

Mit dem geplanten Bauvorhaben ist der Verlust von randstandigen Gehdlzbestanden verbunden.
Des Weiteren ist aufgrund der geplanten Bauarbeiten und der baubedingten Flacheninanspruch-
nahme mit temporaren Stérungen durch Larm, Licht und Bewegung zu rechnen. Nach Beendigung
der Baumal3nahme steht der Vorhabensbereich den Tieren wieder vollstandig zur Verfligung. Mit
der Anbringung von Nistkasten fur Végel und Fledermause werden zudem geeignete Nistmdglich-
keiten fir die betroffenen Arten geschaffen. Insgesamt ist festzustellen, dass im Zusammenhang

mit der geplanten BaumaRnahme insbesondere baubedingte Stérungen zu erwarten sind. Anlage-

LP298_2019-12-19_U19.1.1_LBP.docx 47



Dm LINDSCHULTE Erlauterungsbericht

~~1 Ingenieure + Architekten Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

und betriebsbedingt ergeben sich keine Anderungen zum Status quo. Unter Beriicksichtigung der
Vermeidungs- und Verminderungsmafl3nahmen sind demzufolge keine erheblichen Beeintrachti-

gungen zu erwarten.
Funktionsbereich Biotoptypen

Im Rahmen der geplanten Baumaf3nahme ist die Entfernung von kleinflachigen Gehélzbestanden
im Bereich der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsflachen, Baugruben und -stral3en erforderlich.
Die dartber hinaus zu beanspruchenden Biotoptypen (A, GI) werden nur temporér in Anspruch
genommen und nach Beendigung der Baumal3nahme gemaf ihrem urspriinglichen Zustand wie-

der hergerichtet. Erhebliche Beeintrachtigungen sind dementsprechend nicht zu erwarten.

Zur Berechnung des Kompensationserfordernisses fir Eingriffe in Biotope werden gemaf der Hin-
weise ,Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen beim Aus- und Neubau von Strallen®
(NLStBV & NLWKN 2006) ausschlieR3lich Verluste von héherwertigen Biotoptypen der Wertstufen
Il — V beriicksichtigt.

Generell sind die Eingriffe im Verhaltnis 1:1 auszugleichen.

Bei schwer regenerierbaren Biotopen der Wertstufe IV und V wird ein Ausgleich im Verhéltnis
1:2 erforderlich.

Im Falle von kaum oder nicht wiederherstellbaren Biotopen hat der Ausgleich im Verhaltnis 1:3
zu erfolgen.

Tabelle 13: Kompensationsbedarf Funktionsbereich Tiere und Pflanzen

Nr. Kurzbezeichnung Beeintrdchti- | o isiufe sy | CTEETSEIEREEE.
gungsumfang darf

Verlust von randstandigen Ge-
K2 |holzen eines Waldes 0,0240 ha m 11 0,0240 ha
(WZFWZK)

Verlust von randstandigen Ge-
hélzen des FFH-LRT 9190

K3 |(Alte bodensaure Eichenwal- 0,0030 ha vV 1:3 0,0090 ha
der auf Sandebenen mit Quer-
cus robur)

Verlust von kleinflachigen Ge-
K4 holzbestanden im Bereich der 0,3000 ha I 1:1 0.3000 ha
BAB (HPS) ‘

Verlust von randstandigen Ge-
K5 |hélzen einer Baumgruppe 0,0020 ha I 1:1 0.0020 ha
(HBE) ’

Verlust von kleinflachigen Ge-
K6 |holzbestéanden im Bereich des 0,2700 ha M 11 0,2700 ha
Brickenbauwerks L190 (HPS)

Verlust von Sdumen der Wert-

K7 Istufe 1l (UH) 0,0830 ha I 11 0,0830 ha
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Nr. Kurzbezeichnung Beeintrachti- | o ictife Sl | OTIEETSEENEE
gungsumfang darf

K9 |Verlust von kleinflachigen Ge-
hélzbestanden im Bereich der 01528 ha
BAB (HPS) zur Herstellung ei- ’ 1l 11 0,1528 ha
ner Versickerungsmulde

K10* |Verlust von randstandigen Ge-
holzen eines Kiefernwaldes 0,1764 ha M 11 (0,1764 ha)*

(WZK)

K11* |Verlust von kleinflachigen Ge-
hélzbestanden im Bereich des

Innen-ohrs der AS (HPS) zur 0,0990 ha m 1:1 0.0990 ha
Herstellung einer Versicke- '
rungsmulde

Kompensationsbedarf Schutzgut Tiere und Pflanzen 0,9398 ha

*Die Entfernung von randstandigen Gehdélzen eines Kiefernwaldes (WZK) werden separat unter dem Punkt ,Forst-
liche Belange“ behandelt.

Der Kompensationsbedarf fir den Funktionsbereich Biotoptypen betragt (ohne Berlicksichtigung
des Konfliktes K10) somit 0,9398 ha.

Funktionsbereich Boden

Mit der geplanten BaumalRnahme ist eine zusatzliche Flachenversiegelung von 0,026 ha verbun-
den. Da es sich hierbei um die Versiegelung von Boden handelt, die sich im Randbereich der be-
stehenden BAB 27 befinden und dementsprechend stark vorbelastet sind, ist ein Ausgleich im Ver-
héltnis von 1:0,5 zu leisten. Der Kompensationsbedarf flr den Funktionsbereich Boden betragt
somit 0,0130 ha.

Forstliche Belange

Fur die Herstellung einer Versickerungsmulde und die damit verbundene Verlegung des angren-
zenden Grabens im Siidosten des geplanten Bauvorhabens ist die Entfernung von randsténdigen

Geholzen eines Kiefernwaldes (WZK) erforderlich.
Die FlachengrélRe des beanspruchten Waldes betragt insgesamt 0,1764 ha.

Nach Beendigung der Bauarbeiten soll ein Teil des temporér erforderlichen Arbeitsstreifens wieder

aufgeforstet werden. Hierbei handelt es sich um eine Flachengréf3e von 0,0726 ha.

Insgesamt besitzt die dauerhaft in Anspruch genommene Flache somit eine GréRe von 0,1038 ha.
Fur den Verlust des Kiefernwaldes ist ein gleichartiger Ausgleich im Verhéltnis 1:1 zu leisten. Dem-
entsprechend ist an anderer Stelle die Aufforstung eines Gehdlzbestandes mit einer Flachengrofe
von 0,1038 ha vorzunehmen.
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Der gleichartige Ausgleich findet durch die Bereitstellung von Flachen und Durchflihrung entspre-
chender Mal3nahmen durch die Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH statt (siehe Seite 50/21).

Weitere Funktionsbereiche

Mit dem Vorhaben sind ausschlief3lich erhebliche Eingriffe in den Landschaftsfaktor Boden, Bio-
toptypen und Tiere verbunden. Auswirkungen auf die Landschaftsfaktoren Wasser, Klima und
Landschaftsbild werden vermieden oder liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle, so dass hier

kein gesonderter Kompensationsbedarf besteht.
Kompensationsbedarf gesamt

Durch den Bau der Brickenbauwerke an der BAB 27 bei Walsrode ergibt sich fir den Eingriff in
die Funktionsbereiche Boden, Biotoptypen und Tiere insgesamt nachstehender Kompensations-
bedarf:

- Kompensationsbedarf Tiere und Pflanzen: 0,9398 ha
- Kompensationsbedarf Boden: 0,0130 ha
- Kompensationsbedarf forstliche Belange: 0,1038 ha

Summe Kompensationsbedarf 1,0566 ha

Dariiber hinaus sind aufgrund des Erfordernisses artenschutzrechtlicher Ausgleichsmafinah-

men Vogel- und Fledermauskéasten anzubringen.

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind erhebliche Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verbunden.

Durch die umsichtige briicken- und stralenbautechnische Planung einschlie3lich der vorgesehe-
nen Vermeidungsmafnahmen kénnen die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen tlw. auf

ein unerhebliches Mal3 gesenkt werden.

Insgesamt filhrt das Vorhaben jedoch insbesondere aufgrund der mit dem Vorhaben verbundenen
Biotopverluste zu erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes.
Durch die derzeit vorgesehenen MalRnahmen kdnnen die beeintrachtigten Funktionen des

Naturhaushaltes nicht vollstandig kompensiert werden.

Von dem erforderlichen Kompensationsbedarf von insgesamt 1,0566 ha kénnen 0,5700 ha durch
die Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden im Bereich der BAB und der L 190 gedeckt werden. Die
in Anspruch genommenen Flachen mit Saumstrukturen (UH) werden nach Beendigung der Bau-
mafinahme gemal dem urspriinglichen Zustand wieder hergestellt, sodass keine Kompensations-
mafRnahmen fiir diese Flachen erforderlich sind (0,083 ha). Somit verbleibt ein Kompensationsde-
fizit von 0,4866 ha; davon sind 0,1038 ha fur den Verlust des im Stidosten befindlichen Kiefern-

waldes in funktional gleichartiger Weise auszugleichen.
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Die erforderlichen MaBnahmen zum Ausgleich des verbleibenden Defizites Gbernimmt die Natur-

schutzstiftung Heidekreis GmbH.

Nach dem vorliegenden Entwurf zum Durchfihrungsvertrag (Stand Mai 2019) findet der Ausgleich
Uber die Bereitstellung von 1.038 mz2 Ersatzaufforstungsflachen innerhalb des Naturraumes Weser-
Aller-Flachland durch die Umwandlung von einer Ackerflache in Eichenmischwald armer, trockener
Sandbdden statt. Des Weiteren findet der Ausgleich Gber die Bereitstellung von 3.828 m2 Aufwer-
tungsmaflnahmen im Offenland innerhalb des Naturraumes Weser-Aller-Flachland durch Um-
wandlung von Intensivgriinland in mesophiles Extensiv-Grinland statt. Die MaRhahmen werden

Uber die Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH ausgefihrt.

Die verbindliche Zuordnung der vorgenannten Malinahmen wird in einem Durchfiihrungsvertrag
zwischen der Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH und der Niedersachsischen Landesbehdrde

fur Stralenbau und Verkehr Geschéftsbereich Nienburg vertragliche fixiert.

Die Finanzierung erfolgt dabei durch Zahlung eines Ablésebetrages von 27.400,46 € (brutto) (nach
Entwurf zum Durchfihrungsvertrag aus Mai 2019).

Weitere abschlieRende Details zum Durchfihrungsvertrag werden in der Planfeststellung geregelt.

Durch die Bereitstellung der Flachen aus dem Entwurf zum Durchfiihrungsvertrag ist ein vollstan-

diger Ausgleich erreicht.
Vergleichende Gegenliberstellung

Die abschlieRende vergleichende Gegentiberstellung der durch den Eingriff entstandenen mal3-
geblichen Konflikte wird nach den einzelnen Funktionsbereichen aufgegliedert und fiir den Bezugs-
raum dargestellt. Alle MalRnahmen, die einem bestimmten Funktionsraum zugeordnet sind, werden
den jeweiligen Konflikten gegeniiber gestellt. Damit ist ersichtlich, inwieweit ein jeweiliger funktio-
naler Ausgleich in den einzelnen Konfliktfeldern geschaffen werden kann. Die vergleichende Ge-
genuberstellung ist auf den folgenden Seiten sowie in Unterlage 9.3 als tabellarische Gegenlber-

stellung von Eingriff und Kompensation dargestellt.
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Tabelle 14: Vergleichende Gegeniberstellung

Vergleichende Gegenuberstellung
Projektbezeichnung Vorhabentrager Bezugsraum
Neubau der Brickenbauwerke 3352 Niedersachsische Landesbehdrde fir Naturnahes FlieRgewasser mit stand-
und 3353/54 an der A 27 . StraRenbau und Verkehr, Geschaftsbe- ortgerechten Gehdlz- und Offenlandbi-
Niedersachsen reich Nienburg otopen einschlieRlich parallel verlau-
fender Landesstraf3e L 190
. . Dimension, . Dimension,
mafgebliche Konflikte Umfang zugeordnete MaBnahmenkomplexe / EinzelmaRnahmen Umfang
Boden
- Verlust naturlicher Bodenfunktionen durch Bodenversie- 0,0130 ha Ziel: Wiederherstellung / Verbesserung natirlicher Bodenfunk-
gelung tionen durch geeignete MalRnahmen
vorgesehene MaRnahmen (2 E):
- Ausgleich des Kompensationsdefizits (Teilflache) 0,0130 ha
Biotope
- Verlust von randsténdigen Gehdlzen eines Waldes 0,0240 ha Ziel: Wiederherstellung / Neuschaffung von vergleichbaren/ho-
(WZF/WZK) herwertigen Biotopstrukturen
- Verlust von randstandigen Geholzen des FFH-LRT 9190 0,0090 ha vorgesehene MaRnahmen (1 A /2 A):
(Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit - Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden (1 A) 0,5700 ha
Quercus robur) - Aufforstung des im Siidosten befindlichen Kiefernwaldes 0,0726 ha
2A)
- Verlust von kleinflachigen Geholzbestanden im Bereich der 0,3000 ha - Aufforstung von Eichenmischwald (1 E) 0,1038 ha
BAB (HPS) - Ausgleich des Kompensationsdefizits (2 E) (Teilflache) 0,3698 ha
1,1162 ha
- Verlust von randsténdigen Gehdlzen einer Baumgruppe 0.0020 ha
(HBE) ’
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Vergleichende Gegenuberstellung

Projektbezeichnung Vorhabentrager

Neubau der Briickenbauwerke 3352

und 3353/54 an der A 27 i
Niedersachsen

Bezugsraum

Niedersachsische Landesbehérde fir
Stral3enbau und Verkehr, Geschéaftsbe-
reich Nienburg

Naturnahes FlieRgewasser mit stand-
ortgerechten Gehdlz- und Offenlandbi-
otopen einschlielich parallel verlau-
fender Landesstraf3e L 190

ckerungsmulde

. . Dimension, . Dimension,
mafgebliche Konflikte Umfang zugeordnete MaBnahmenkomplexe / EinzelmaRnahmen Umfang

- Verlust von kleinflachigen Gehélzbestanden im Bereich 0,2700 ha

des Briickenbauwerks L190 (HPS)
- Verlust von Sdumen der Wertstufe Il (UH) 0,0830 ha
- Verlust von kleinflachigen Gehdlzbestédnden im Bereich

der BAB (HPS) zur Herstellung einer Versickerungsmulde 0,1528 ha
- Verlust von randsténdigen Gehdlzen eines Kiefernwaldes 0,1764 ha

(WzK)
- Verlust von kleinflachigen Geholzbestanden im Bereich 0.0990 ha

des Innenohrs der AS (HPS) zur Herstellung einer Versi- 1,1162 ha

Gesamtsumme Kompensationsbedarf

Boden 0,0130 ha
Biotope_ 1,1162 ha

Gesamtsumme MaRnahmen

Boden 0,0130 ha

1,1292 ha Biotope_1,1162 ha
1,1292 ha
Bearbeitet: Nordhorn, den 30.04.2019
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
i.A.: gez. Sarah Bulter
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